
 

 

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. | 

Schellingstraße 4 | 10785 Berlin 

 
 

 

 

Federführer: 

Bundesverband der Deutschen  

Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. 

Schellingstraße 4 | 10785 Berlin 

Telefon: +49 30 2021-0 

Telefax: +49 30 2021-1900 

www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anbei übersenden wir Ihnen die Anmerkungen der Deutschen Kreditwirt-

schaft zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung für ein CRD IV-

Umsetzungsgesetz.  

 

Für Rückfragen und weitere Gespräche stehen wir Ihnen selbstverständlich 

gerne zur Verfügung. 

 

Vorbemerkungen 

 

Im Rahmen der Neuregelung des KWG sollen zahlreiche Vorschriften entfal-

len. Die entfallenen Inhalte werden künftig in der CRR/CRD IV geregelt. 

Aus Gründen des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit sollte in 

diesem Zusammenhang sichergestellt werden, dass - soweit diese nicht 

offensichtlich von der neuen Rechtslage abweichen - aufsichtliche Ausle-

gungen zu diesen Vorschriften durch die deutschen Aufsichtsbehörden, den 

Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden (CEBS) und die CRDTG 

weiterhin gültig sind und das Verwaltungshandeln der deutschen Aufsicht 

bestimmen. 

 

Zahlreiche der vorgesehenen Änderungen im CRD-IV Umsetzungsgesetz 

beruhen nicht auf den Vorgaben des CRD IV-Paketes, sondern auf den ge-

planten nationalen Änderungen zum Millionenkreditmeldewesen bzw. Ba-

sismeldewesen. Bei diesem handelt es sich um ein rein nationales und ge-

rade nicht europarechtlich zwingend vorgegebenes Vorhaben. Insoweit ist 

kein Grund erkennbar, warum derart wichtige Änderungen und Modifika-

tionen in den vorliegenden Gesetzgebungsprozess integriert werden. Hier 

sollte die Devise „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ gelten. Änderungen soll-

ten ohne den für das CRD-IV Umsetzungsgesetz aufgebauten Druck disku-

tiert und beschlossen werden.  
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Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass der vorgesehene Umsetzungsplan bei der Änderung des 

Millionenkreditmeldewesens nicht praktikabel ist. Durch die Umsetzung von Basel III durch die CRR I/CRD 

IV und die Vereinheitlichung des europäischen Meldewesens zum 1. Januar 2013 sind sowohl die Institute 

als auch deren Rechenzentren derzeit vollkommen ausgelastet. Daneben gibt es auch zahlreiche andere 

aufsichtliche Regelungsvorhaben, z. B. im Bereich der Wertpapieraufsicht, die mit erheblichem IT-

Umsetzungsaufwand verbunden sind. Da eine Änderung des Millionenkredit-Meldewesens zum 1. Januar 

2013 weder zwingend, noch durch europäische oder andere internationale Regelungen vorgegeben ist, 

sollte der Beginn des Umsetzungsplans um mindestens ein Jahr verschoben werden, das heißt, der erste 

Meldetermin auf Basis der neuen Regelung sollte nicht vor dem 31. März 2014 liegen. Die vorgesehene 

Übergangsregelung in § 64o KWG-E führt u. E. nicht zu einer hinreichenden Arbeitsentlastung. Dasselbe 

gilt auch im Hinblick auf die erstmalige Meldung der Finanzdaten im Rahmen des Basismeldewesens. Auch 

hierzu enthält die CRD keine Regelungen. Eine Verschiebung der erstmaligen Meldung um ein Jahr stände 

auch im Einklang mit den Aktivitäten der EBA, die am 31. Juli 2012 mitgeteilt hat, dass die Finanzbericht-

erstattung (FINREP) aufgrund der noch nicht finalisierten Bestimmungen und des Umstellungsaufwandes 

um ein Jahr verschoben wird. 

 

Der im Gesetzesentwurf genannte Erfüllungsaufwand scheint deutlich zu niedrig angesetzt und ist nicht 

nachvollziehbar. Exemplarisch sei hierzu auf den in der Begründung (Tabelle auf S. 111) genannten Auf-

wand zu § 14 Abs. 1 KWG-E einzugehen. Der dargestellte Aufwand bezieht sich nur auf die Absenkung 

der Meldeschwelle und berücksichtigt nicht die Ausdehnung der Meldepflichten auf öffentliche Haushalte. 

Darüber hinaus sind die angesetzten 23 Minuten für uns nicht nachvollziehbar. In der Praxis ergibt sich 

nach unserer Einschätzung vielmehr ein Aufwand von rund 90 Minuten je Vorgang. 

 

Schließlich sollten die Begrifflichkeiten im KWG-E noch einmal kritisch überprüft werden und vollständig 

an die neue „CRR-Begrifflichkeiten“ angepasst werden, um unbeabsichtigte Konsequenzen zu vermeiden. 

Die Verwendung der Begriffe „CRR-Kreditinstitute“, „CRR-Institute“ und „Kreditinstitut“ erscheint insge-

samt nicht konsistent. In § 10a Abs. 1 KWG-E wird zudem von „Finanzholding-Gruppen“ gesprochen. 

Diese wurden aber aus dem Anwendungsbereich des § 1 KWG-E herausgenommen. Folgerichtig sollte es 

hier also „CRR-Finanzholding-Gruppen“ heißen. Auch sollte überlegt werden, zur besseren Lesbarkeit des 

Gesetzes CRR bzw. CRD IV im Rahmen der Definitionen in § 1 KWG eine begriffliche Kurzfassung zu ge-

ben, um nicht wiederholt den vollen Wortlaut von Verordnung bzw. Richtlinie wiedergeben zu müssen.  

 

Insgesamt gesehen ist ein finaler Abgleich mit CRR/CRD-Bezugnahmen und Definitionen bzw. Formulie-

rungen nicht möglich, da noch keine Endfassungen vorliegen. Positionierungen sind daher nur in Ansätzen 

möglich, da auch der materielle Gehalt der neuen bzw. neu zu fassenden nationalen Verordnungen nicht 

bekannt ist. Im Übrigen kann nicht beurteilt werden, ob mit den nationalen Verordnungen kritikwürdiges 

oder unzulässiges „goldplating“ stattfindet (insbesondere soweit die Verordnungen „ergänzende Bestim-

mungen“ enthalten könnten bzw. Kapitalmindestquoten nach CRR-E nur innerhalb von Bandbreiten natio-

nal abweichend vorgegeben werden könnten) und/oder ob insoweit Überschneidungen/Widersprüche mit 

EBA-Standards ent-/bestehen. Im Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens ist unbedingt sicherzu-

stellen, dass die sich auf europäischer Ebene ergebenen Änderungen der CRR/CRD IV im nationalen Recht 

nachvollzogen werden. Zugleich möchten wir mit Blick auf die deutliche Verzögerung des europäischen 

Rechtsetzungsverfahrens darauf aufmerksam machen, dass den Banken eine fristgerechte Anwendung 

der neuen Vorschriften nahezu unmöglich sein wird. Aufgrund des hohen technischen Umstellungs- und 

Implementierungsaufwandes sollte den Instituten daher nach der Verabschiedung der europäischen 

Rechtsakte eine Frist von mindestens einem halben Jahr zur Umsetzung der neuen Regelungen einge-
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räumt werden. Zumindest sollten den Instituten jedoch gewisse Erleichterungen, zum Beispiel bei den 

Meldeanforderungen, zugestanden werden. 

 

Letztlich fehlt es auch an der Möglichkeit, die im KWG-E verwendeten Begrifflichkeiten auf deren Überein-

stimmung mit denen der insoweit ggf. relevanten Neufassungen nationaler Verordnungen (z.B. SolvV) zu 

überprüfen (s. z.B. „Kreditrisiko-Standardansatz“ in § 18 Abs. 1 Satz 4 KWG-E), da die Verordnungsent-

würfe bekanntlich noch nicht vorliegen. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 1 Abs. 16 KWG-E) 

„Systeme“ werden in Artikel 2a der Richtlinie 98/26/EG über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zah-

lungs- sowie Wertpapierliefer- und –abrechnungs-systemen (SFD )1 definiert. Hierunter fallen beispiels-

weise die Wertpapierzentralverwahrer (z.B. Clearstream Banking AG), zentrale Kontrahenten (z.B. Eurex 

Clearing AG und European Commodity Clearing AG – siehe auch Artikel 17 Paragraph 4 EMIR2) und Zent-

ralbanken. Folgerichtig verweist der aktuelle Wortlaut des § 1 Absatz 16 KWG auf Artikel 2a der SFD. § 1 

Absatz 16 KWG-E verweist nunmehr allerdings anstatt auf die Finalitätsrichtlinie auf „Systeme“ im Sinne 

des Artikel 4 Abs. 70 der Verordnung (EU) Nr. …/2012 (CRR-E), der seinerseits auf Artikel 4 Abs. 15 der 

Richtlinie 2004/39/EG (MiFID) verweist und „multilaterale Handelssysteme (MTFs)“ im Sinne des § 1 Abs. 

1a Satz 2 Nr. 1b KWG betrifft.  

 

MTFs sind jedoch in dieser Eigenschaft nur in den Handelsabschluss, nicht jedoch in die Geschäftsabwick-

lung einbezogen (analog einer Börse). Die „System“-Eigenschaft im Sinne der SFD ist hier weder gegeben 

noch notwendig. Der bezweckte Schutz durch rechtliche Finalität ist für MTFs mangels Geschäftsabwick-

lung nicht relevant. Demgegenüber bezeichnet ein System im Sinne der SFD eine förmliche Vereinbarung, 

die gemeinsame Regeln für die Ausführung von Zahlungs- bzw. Übertragungsaufträgen zwischen den 

Teilnehmern an diesem System. Derartige Systeme sind im wesentlichen CCPs3, Wertpapierzentralver-

wahrer (der Entwurf der EU-Verordnung zu den Zentralverwahrern (CSD4-Verordnung) sieht beispielswei-

se den Status eines Wertpapierliefer- und –abrechnungssytems im Sinne der SFD als eine Kernfunktion 

eines Zentralverwahrers vor) und Zentralbanken (hier unter anderem Target 2). Die vorgeschlagenen 

Änderungen würden diesen Systembetreibern mangels Eigenschaft als MTF künftig die „System“-

Eigenschaft nicht mehr zuerkennen und die von diesen Unternehmen betriebenen Systeme, die aktuell zu 

Recht den Schutz der Finalität unter der SFD bieten, würden nicht mehr in den Anwendungsbereich der 

SFD fallen. Die Konsequenzen für den Finanzplatz Deutschland wären nach unserer Meinung erheblich, da 

die Bedingungen von EMIR und der CSD-Verordnung von deutschen CCPs und Zentralverwahrern nicht 

erfüllt werden könnten. Wir sprechen uns daher für eine Rücknahme der vorgeschlagenen Änderung aus. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 1 Abs. 28 KWG-E) 

Aus Praktikabilitätsgründen würde es sich anbieten, die (verweisende) Definition „Hartes Kernkapital“ in 

§ 10 unterzubringen. Dort wäre dann aber die Überschrift entsprechend zu ändern auf „Hartes Kernkapi-

tal und ergänzende Anforderungen …“. 

 

 

                                                
1   Settlement Finality Directive im Folgenden auch als Finalitätsrichtlinie bezeichnet. 
2   European Market Infrastructure Regulation. 
3   Central Counterparties. 
4   Central Securities Depositories. 
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Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 1 Abs. 29 S. 2 KWG-E) 

Die Definition der Spareinlagen ist angelehnt aber nicht identisch mit der Formulierung in § 21 Abs. 4 

RechKredV. Hier sollte auf einen Gleichlauf der Regelungen geachtet werden. Abweichungen bestehen 

insbesondere im Hinblick auf die Regelung der Verfügung ohne Kündigung. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 1 Abs. 33 KWG-E) 

Die bloß numerische Bezugnahme auf Definitionskataloge der CRR steht der Verständlichkeit des KWG in 

hohem Maße entgegen. Vielmehr sollten zumindest die insoweit relevanten CRR-Definitionen genannt und 

sodann auf die CCR-Fundstelle verweisen werden (z.B. „… die Definitionen „auf konsolidierter Basis“, 

„Zweigstelle“, „Finanzinstitut“ … entsprechend Artikel 4 Nummern … der Verordnung …“). Die Verständ-

nisschwierigkeiten würden sich zusätzlich verschärfen, sobald sich die numerische Auflistung in der CRR 

verschieben würde. Durch die Nennung der für das KWG relevanten Begriffe ließe sich hingegen leichter 

nachvollziehen, welche Bezugnahme tatsächlich gewollt war. 

Zudem sollten weitere Definitionen aus Art. 4 CRR-E übernommen und der Wortlaut entsprechend ange-

passt werden. Dies gilt für Finanzinstitute (Nummer 3), qualifizierte Beteiligungen (Nummer 21), aner-

kannte Börsen (Nummer 47), Finanzinstrumente (Nummer 57) und geregelte Märkte (Nummer 81). 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 1a KWG-E) 

Wir begrüßen grundsätzlich die Einbeziehung sämtlicher Institute in den Regelungsbereich der CRR, um 

gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Gleichwohl sollte die Anwendung der CRR-Vorgaben auf 

Nicht-CRR-Institute, insbesondere Finanzdienstleistungsinstitute, unter Berücksichtigung von deren indi-

viduellem Geschäftsmodell erfolgen. Beispielsweise ist äußerst zweifelhaft, ob die derzeit vorgesehenen 

Liquiditätsregelungen sich beispielsweise für Leasingunternehmen überhaupt eignen. Sollte sich deren 

Ungeeignetheit im Laufe des Berichtszeitraums für die Liquiditätskennziffern ergeben, muss der Verweis 

entsprechend angepasst werden. In jedem Fall sollte eine Überprüfung des pauschalen Verweises auf die 

CRR nach Ablauf des Berichtszeitraumes für die Liquiditätskennziffern vorgesehen werden. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 2 KWG-E) 
Gemäß dem vorliegenden Kabinettsentwurf eines CRD IV-Umsetzungsgesetz unterliegen Institute über 

die grundsätzlichen Regelungen des § 1a KWG-E mittelbar den Regelungen der CRR. In Artikel 4 (8) CRR 

werden bestimmte Wertpapierfirmen gemäß Artikel 4 (1) Nummer 1 der MiFID explizit aus der Definition 

der Wertpapierfirma nach CRR ausgenommen und somit auch vollständig von den Vorschriften der CRR 

(und über die Vorschriften des Artikel 4 (1) CRD IV auch von denen der CRD IV. [Ausnahme: Artikel 31 

CRD IV]). Demgegenüber nimmt § 2 Absatz 8 KWG-E diese Wertpapierfirmen lediglich von den Artikeln 

22 bis 392 und 400 bis 440 CRR aus. Ebenso sollen die §§ 10a – 10b KWG-E für diese gelten. 

 

Durch die aktuelle Verweiskette ist daher nicht klar, ob derartige Finanzdienstleistungsinstitute in den 

aufsichtlichen Konsolidierungskreis fallen. Dies würde jedoch dem Willen des europäischen Gesetzgebers 

zuwiderlaufen, der mit der Regelung des Artikels 4 (8) CRR diese Unternehmen von der Konsolidierung 

ausnimmt. Um diese Unklarheit zu beseitigen und einen Gleichlauf mit den europäischen Vorgaben herzu-

stellen, sollten die in § 2 Abs. 8 KWG-E genannten Adressen entweder in Abweichung von § 1 Abs. 1a 

KWG-E nicht als Finanzdienstleistungsinstitute eingestuft werden (z.B. durch Überführung in§ 2 Abs. 6 

KWG-E) oder sie sollten durch § 2 Abs. 8 KWG-E von sämtlichen Regelungen der CRR sowie der §§ 10a – 

10b KWG-E ausgenommen werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 2a KWG-E) 

Hinsichtlich des Liquiditätswaivers in § 2a Abs. 4 KWG-E sind aus unserer Sicht die Kriterien, die in Art. 7 

des CRR-Entwurfs aufgeführt werden, robuste Kriterien, die für eine Gewährung des Liquiditätswaivers 

ausreichend sind. Daher sollte das Wort „kann“ in „wird“ geändert werden. 

Wir regen an, klarzustellen, dass das Genehmigungserfordernis (laut Begründung S. 121 Gesetzentwurf 

ist Genehmigung gem. Art. 6 und 7 CRR erforderlich) nur für „Neuanwendungen“ gilt. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 11 (§ 6b KWG-E) 

Die in § 6b Abs. 1 Nr. 1-15 KWG-E konkretisierten Prüfungshandlungen der Aufsicht sollen ein wirksames 

Risikomanagement bei Kreditinstituten sicherstellen. Aus unserer Sicht sind die Ausführungen in der De-

tailtiefe nicht erforderlich. Unter anderem die MaRisk konkretisieren bereits die Anforderungen an eine 

ordnungsgemäße Geschäftsorganisation in der Form eines norminterpretierenden Rundschreibens. Dieses 

Rundschreiben fungiert bereits als Selbstbindung der Verwaltung. Mithin sind auch die Prüfungshandlun-

gen und die prüferischen Erwartungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation hinreichend kon-

kretisiert, so dass es einer detaillierten Aufstellung wie in § 6b KWG-E nicht bedarf. Dies gilt auch vor 

dem Hintergrund der Klassifizierungsverfahren der Aufsicht, den jährlichen Aufsichtsgesprächen und der 

Festlegung von Prüfungsschwerpunkten nach § 30 KWG. Ungeachtet der vorstehenden grundsätzlichen 

Anmerkung haben wir folgende spezielle Einzelanmerkungen: 

 

In § 6b Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 KWG-E sollte näher erläutert werden, wie der Begriff der „Angemessenheit der 

Eigenmittel“ im Hinblick auf die Verbriefungspositionen zu verstehen ist. 

 

Bei der Überprüfung im Rahmen von § 6b Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 KWG-E sollten keine von den Regelungen 

der CRR abweichenden Kriterien an die Höhe, Zusammensetzung und Qualität der Liquiditätspuffer ange-

legt werden. 

 

Im Hinblick auf die Regelung in § 6b Abs. 1 Satz 3 Nr. 9 KWG-E sollte – zumindest in der Gesetzesbe-

gründung – noch hinreichender klargestellt werden, dass eine bestimmte „geografische Verteilung einge-

gangener Risiken“ bei regional ausgerichteten Instituten nicht zwingend mit einer Verringerung von Kre-

ditrisiken verbunden sein muss. 

 

Ausweislich des Wortlautes der geplanten Änderung in § 6b Abs. 1 Satz 3 Nr. 13 KWG-E soll die Aufsicht 

zusätzliche Indikatoren über die Leverage Ratio hinaus in Betracht ziehen. Um welche Indikatoren es sich 

hierbei handelt ist weder offensichtlich noch in der Gesetzesbegründung erläutert. Wir gehen davon aus, 

dass bei einer Einhaltung der Leverage Ratio – unabhängig ob diese in Säule I oder II verankert wird - 

keine übermäßige Verschuldung vorliegt und regen daher an, direkt auf die Regelungen zur Leverage 

Ratio abzustellen. 

 

Zu begrüßen ist, dass nunmehr in § 6b Abs. 2, Abs. 3 KWG-E eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage 

für Stresstests geschaffen wird. Allerdings ist eine Klarstellung – zumindest in der Gesetzesbegründung – 

hilfreich, dass die von der EBA und von der BaFin vorgesehenen Stresstests nicht unabgestimmt verlau-

fen, sondern dass vielmehr festgelegt wird, dass neben von der BaFin angeordneten Stresstests (die 

möglicherweise aufgrund der EBA-Verordnung angestoßen sind) keine zusätzlichen, möglicherweise in-

haltlich nicht völlig deckungsgleichen EBA Stresstests durchzuführen sind. Zudem sollte eine Klarstellung 

erfolgen, dass die jeweils vorzugebenden Stressszenarien nur markt-(schwankungs-)relevante Faktoren, 

nicht aber rechtliche Tatbestände, wie z.B. ermessensfreie Anerkennungskriterien oder Definitionen, ver-
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ändern dürfen. Zudem sollte bei der Definition der Stressszenarien berücksichtigt werden, dass die vor-

gegebenen technischen Kategorisierungen (wie zum Beispiel Produktgranularität, Kundentypologie und 

Definition von Zeitbändern) von den IT-Systemen der Institute hinreichend abgebildet werden können. 

 

Mit aufgenommen werden sollten Regelungen hinsichtlich der angemessenen Zeiträume zwischen der 

Prüfungsankündigung und -durchführung, zur Sicherstellung der Verhältnismäßigkeit des Prüfungs- und 

Datenerhebungsaufwandes für Institute (z.B. nur Vorgabe von Marktszenarien) und zur Sicherstellung der 

Vertraulichkeit der Daten und des Datenschutzes insbesondere bei der Übermittlung der Daten an rele-

vante EU-Behörden. 

 

Unklar bleibt nach alledem aber noch das Verhältnis zwischen § 6b und § 10 (dort insbes. Abs. 3). Trans-

parenz und nähere Bestimmbarkeit, unter welchen Umständen die Aufsicht etwaige Abweichungen von 

den Mindestanforderungen zur Kapitalunterlegung fordern kann, ist jedoch erforderlich. Die vorliegende 

Entwurfsfassung des § 6b begründet stattdessen die Gefahr, dass über die sog. „Säule II“ für ein eigen-

ständiges Kapitalregime ein weites (viel zu unbestimmtes) Tor geöffnet wird. Es sollte hingegen im KWG 

deutlich werden, dass „Eigenmittelausstattung“ (vgl. § 6b), die den Anforderungen nach der CRR (ggf. 

i.V.m. Zuschlägen nach § 10 KWG) entspricht, keinen Anlass gibt, insoweit die „solide Risikoabdeckung“ 

anzuzweifeln. Etwaig nötige Zuschläge sollten allenfalls unter den Voraussetzungen des § 10 KWG erho-

ben werden können. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 15 (§ 8 Abs. 3 Satz 7 KWG-E) 

Wir bitten um Klarstellung, ob die Mitteilung von Amts wegen das Institut von darüberhinausgehenden 

Informationspflichten direkt an die zuständige Stelle im Aufnahmestaat entbindet oder ob der in §8 Abs. 3 

Satz 7 beschriebene Kommunikationsweg zusätzlich von Aufsichtsseite erfolgt. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 16 (§ 8a Abs. 6 KWG-E) 

Wir bitten um Klarstellung, was mit „institutsspezifische Liquiditätsanforderungen“ gemeint ist. Insbeson-

dere, ob sich die Spezifität auf mögliche Einzelfallregelungen nach Art. 400 bis 415 der CRR bezieht oder 

darüber hinausgeht. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 9 KWG-E) 

Die Weitergabebefugnisse der BaFin werden insbesondere in § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Nr. 17 KWG-E erheb-

lich erweitert. Zwar mögen nachvollziehbare Ziele damit verfolgt werden. Gleichwohl steigt damit das 

Risiko, dass besonders sensible Informationen einem weiteren Empfängerkreis zugänglich gemacht wer-

den. Eine Weitergabe von Daten – auch und gerade von nicht systemrelevanten Instituten – an BIZ und 

IWF vermögen wir nicht nachzuvollziehen und lehnen diese daher grundsätzlich ab. Zudem sollte in § 9 

KWG ausdrücklich klargestellt werden, dass die Sicherstellung des Datenschutzes bei Weitergabe von 

Informationen der nationalen Aufsichtsbehörde obliegt. 

 

In Abs. 2 wird die Aufsicht weitreichend befugt, Ergebnisse von Stresstests der EBA zu Veröffentlichungs-

zwecken weitergeben zu können. Wir bitten um Klarstellung, dass die Tests mit Blick auf zu veröffentli-

chende Ergebnisse so gestaltet werden, dass eine solche Veröffentlichung nicht instituts- bzw. branchen-

schädigend ist. 
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Darüber hinaus sollte eine Veröffentlichung von institutsspezifischen Angaben der Zustimmung des ent-

sprechenden Institutes bedürfen. 

 

Die Ausgestaltung von Abs. 4 ist aus unserer Sicht zu unspezifisch. So ist unklar, wie die Krisensituation 

definiert und welche Informationen an welche Behörden weitergegeben werden. Vor diesem Hintergrund 

lehnen wir Abs. 4 ab und bitten um Streichung.  

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 22 (§ 10 KWG-E) 

Zur Definition „Hartes Kernkapital“ s. bereits oben zu § 1 Abs. 28. 

 

Abs. 1 beinhaltet eine Verordnungsermächtigung, bei deren Ausübung generell darauf zu achten sein 

wird, dass die Ausfüllung nicht gegen die Vorgaben der CRR verstößt, diese aber auch insbesondere nicht 

verschärft. Generell sind bei den ergänzenden Anforderungen an die Eigenmittelausstattung die Grunds-

ätze der Verhältnismäßigkeit in den Mittelpunkt der Aufsichtspraxis zu stellen; dies gilt insbesondere für 

die Absätze 3, 5 und 6, welche die Ausübung eines erheblichen Verwaltungsermessens voraussetzen. 

 

Abs. 3 eröffnet der nationalen Aufsicht die Möglichkeit, zusätzliche Eigenkapitalanforderungen zu erheben. 

Damit geht die Regelung in Teilen über die in der CRR und CRD vorgesehenen Anordnungen und Anforde-

rungen deutlich hinaus und bleibt im Übrigen hinter dem verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheits-

gebot zurück. Vor dem Hintergrund des auf europäischer Ebene angestrebten single rule books erschei-

nen einige Ausweitungen klärungs- und begründungsbedürftig. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass durch die Neuaufnahme des § 10e die Möglichkeit der Festsetzung zusätzlicher EK-

Anforderungen für systemische Risiken besteht und insofern den Aufsichtsbehörden ausreichende Instru-

mente an die Hand gegeben werden. 

 

Dies sehen wir auch vor dem Hintergrund der Formulierung, dass der Paragraph sich auf Risiken bezieht, 

die nicht von der CRR abgedeckt sind, als kritisch an, vor allem weil in den genannten Fallgestaltungen 

teilweise doch von der CRR abgedeckte Themenbereiche aufgegriffen werden und einige Formulierungen 

nicht eindeutig sind bzw. die Anforderung deutlich überziehen.  

Weiterhin stellt sich für uns die Frage, welche Art der Risikotragfähigkeitsbetrachtung unter 2. beispiels-

weise gemeint ist, ebenso ist unklar, was eine besondere Geschäftssituation i.S. der Nr.6 darstellt. Hier 

erscheinen uns die Formulierungen für eine gesetzliche Grundlage, Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit 

der Regulierung zu offen. 

 

Bezüglich des Tatbestandes in Abs. 3 S. 2 Nr. 4 ist anzumerken, dass dieser Tatbestand nur in Teilen eine 

Rechtsgrundlage in Art. 100 CRD IV, der offenkundig die Rechtsgrundlage für die zusätzlichen Eigenmittel 

liefert, findet. Zudem sind Termini wie „wahrscheinlich erscheint“ und „unterschätzen“ wenig präzise und 

damit interpretationsbedürftig. Wir regen an, diesen Tatbestand konkreter zu fassen. Dies gilt auch hin-

sichtlich der wenig trennscharfen Abgrenzung bezüglich der weiten Formulierung in S. 2 Nr. 2 und 8 (s. 

ergänzend die Anmerkungen zur nötigen Klarstellung bzgl. der Reichweite von Stressszenarien; zu § 6b 

KWG-E).  

 

Mit Blick auf den Tatbestand in Abs. 3 S. 2 Nr. 5 wiederum führt die Begründung  aus, dass dieser Tatbe-

stand solange gelten soll, bis die Regeln für Kapitalpuffer in Kraft treten (vgl. auch § 64o Abs. 3 KWG-E). 

Eine Fortgeltung der bislang in § 10 Abs. 1b S. 1 Nr. 3 KWG geregelten Anordnungsermächtigung wäre 

eine deutliche Verschärfung gegenüber dem Gemeinschaftsrecht, das eine sukzessive Einführung der 
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Kapitalpuffer erlaubt. Auch ist das genaue Zusammenspiel des in Rede stehenden Tatbestandes mit den 

Normen des § 10c (Kapitalerhaltungspuffer) und § 10d (Antizyklischer Kapitalpuffer) unklar. Die Regelung 

des Abs. 3 S. 2 Nr. 5 sollte insoweit ersatzlos gestrichen werden. 

 

Im Tatbestand des Satzes 2 Nr. 7 ist die Rede von „stillschweigender Unterstützung“, während sowohl in 

Art. 243 CRR, als auch in Art. 94 Abs. 3 CRD IV von „impliziter Unterstützung“ (implicit support) die Rede 

ist. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte die Begrifflichkeit einheitlich verwandt werden. 

 

Die in Abs. 3 S. 3 vorgesehene Befugnis, zusätzliche Eigenkapitalanforderungen einheitlich für Institute 

anordnen zu dürfen, die ähnliche Risikoprofile aufweisen, ähnlichen Risiken ausgesetzt sein könnten oder 

für das Finanzsystem ähnliche Risiken begründen, halten wir vom Prinzip her für kritisch. Der dem Abs. 3 

S. 3 zu Grunde liegende Artikel 95 der Richtlinie bezieht sich auf die Artikel 98 und 99 und explizit nicht 

auf den Artikel 100, welcher die zusätzliche Eigenkapitalerfordernis ermöglicht. Daher handelt es sich bei 

der Verknüpfung von Abs. 3 S. 3 mit Abs. 3 S. 1 unseres Erachtens um eine Fehlinterpretation des euro-

päischen Rechttextes. Grundsätzlich sollten Kapitalzuschläge für Institutsgruppen mit gleichem Risikopro-

fil nicht pauschal a-priori erhoben werden. Der Art. 100 CRD setzt eines der Kernelemente der zweiten 

Baseler Säule um. Der Baseler SREP bezieht sich jedoch auf institutsindividuelle Maßnahmen und nicht 

auf eine pauschale Gleichbehandlung von Geschäftsmodellen mit ähnlichem Risikoprofil. Zwar begrüßen 

wir im Grunde die Gleichbehandlung ähnlicher Risiken bzw. ähnlicher Risikoprofile. Allerdings folgt daraus 

nicht, dass Kapitalzuschläge für Institutsgruppen pauschal a-priori erhoben werden sollten. Vielmehr soll-

te, falls für ein Institut ein Sachverhalt auftritt, der einen Kapitalzuschlag impliziert, dieser Kapitalzu-

schlag erst nach eingehender und zeitnaher Prüfung des einzelnen Instituts gegebenenfalls im Vergleich 

mit anderen Instituten mit ähnlichem Risikoprofil erhoben werden. Eine Konkretisierung dieser Herange-

hensweise im KWG halten wir aber nicht für notwendig. 

 

Nach Abs. 3 S. 4 soll die BaFin bei Instituten, für die Aufsichtskollegien eingerichtet sind, nicht nur die 

Beschlüsse der EBA berücksichtigen, sondern auch die Einschätzungen des jeweiligen Aufsichtskollegiums. 

Damit geht diese Vorgabe über die bisherigen Regelungen des § 8e KWG hinaus. Den Ausführungen in 

der Begründung, wonach Art. 111 Abs. 1 Unterabschnitt 3 Buchstabe e der CRD IV dies vorsehe, vermö-

gen wir nicht zu folgen. Dass die Entscheidungen der Aufsichtskollegien ähnliche Bindungswirkung entfal-

ten sollen, wie die Entscheidungen der EBA, lässt sich nach unserem Dafürhalten weder der zitierten Vor-

schrift der CRD IV entnehmen, noch erscheint es konsistent mit Blick auf die Regelungen in § 8e KWG, 

wonach beispielsweise die federführende Aufsichtsbehörde ihrerseits über die Mitwirkung entsprechender 

Aufsichtsbehörden im Kollegium entscheiden kann. Hier bitten wir um entsprechende Präzisierung der 

Regelung. 

 

Der wieder eingefügte Korrekturposten gem. § 10 Abs. 3b KWG a. F. in Absatz 6 besitzt keine rechtliche 

Grundlage im CRR-E. Nach unserer Einschätzung verfügen die Aufsichtsbehörden durch § 10 Abs. 3 KWG-

E über ausreichend Möglichkeiten auf nicht bilanziell wirksame Kapitalveränderungen zu reagieren. Die 

Berücksichtigung von unterjährigen Verlusten wird schon über die CRR und entsprechende technische 

Regulierungsstandards hierzu geregelt. Daher schlagen wir die Streichung des Absatzes 6 vor. 

 

Zugleich plädieren wir dafür, im KWG weiterhin die Möglichkeit der Festsetzung von positiven Sonderver-

hältnissen zuzulassen (§ 10 Abs. 1c KWG). 
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Art. 1 Nr. 23 (§ 10a KWG-E) 

 

Die Gesetzesbegründung zu den Ausführungen zum Konsolidierungskreis bei Einbindung von Finanz-

dienstleistungsinstituten sollte klarstellend ergänzt werden. Gemäß § 10a Abs. 1 letzter Satz KWG-E liegt 

bei einem Finanzdienstleistungsinstitut als übergeordnetem Unternehmen nur dann eine Institutsgruppe 

vor, wenn diesem mindestens ein CRR-Institut mit Sitz im Inland nachgeordnet ist. Finanzdienstleistungs-

institute müssen zwar aufgrund des Verweises in § 1a Abs. 1 KWG-E die Vorgaben der CRR für CRR-

Institute anwenden, werden dadurch jedoch nicht zu CRR-Instituten im Sinne des § 1 Abs. 3d KWG-E. 

Dieses Ergebnis sollte auch in der Gesetzesbegründung nochmals klarstellend behandelt werden.  

 

Hinsichtlich der Konsolidierungsmethoden besteht für die Institute zudem mit Blick auf die von der EBA 

erst bis zum 31. Dezember 2016 zu erarbeitenden technischen Regulierungsstandards erhebliche Rechts-

unsicherheit (Artikel 16 Abs. 7 CRR-E). Dies gilt insbesondere für die in Artikel 16 Abs. 3, 5 und 6 CRR-E 

genannten Konsolidierungssachverhalte, bei denen die zuständigen Behörden die Form der Konsolidierung 

bestimmen. Wir regen eine zeitnahe Klarstellung durch den deutschen Gesetzgeber an, um die in Artikel 

16 CRR-E fehlenden Präzisierungen der Konsolidierungsmethoden zu beseitigen und den Instituten somit 

eine gewisse Sicherheit zu geben. Aus unserer Sicht sollte in § 10a Abs. 4 KWG-E klargestellt werden, 

dass die dargestellte Konsolidierungsmethodik für alle Regelungskreise, also insbesondere auch für die 

Liquiditätsvorschriften (Art. 400 ff.) zur Anwendung kommen kann. 

 

In Abs. 4 wird weiterhin ausgeführt, dass „die Adressenausfallpositionen, die sich aus Rechtsverhältnissen 

zwischen gruppenangehörigen Unternehmen ergeben, sind nicht zu berücksichtigen“. Im Sinne einer ein-

heitlichen Anwendung bitten wir um Klarstellung, dass dies auch im Fall der quotalen Konsolidierung gilt. 

 

Für die pflichtweise Berücksichtigung eines handelsrechtlichen Konzernabschlusses nach HGB oder IFRS 

sieht § 10a Abs. 5 KWG-E weiterhin eine Übergangsfrist von 5 Jahren nach Entstehen der Verpflichtung 

der Konzernrechnungslegungspflicht vor. Wir begrüßen die Beibehaltung dieser Klausel ausdrücklich. Wir 

möchten an dieser Stelle jedoch anmerken, dass das Zusammenspiel zwischen der in § 10a Abs. 4 KWG-E 

geregelten Aggregationsmethode, der 5-Jahresfrist in § 10a Abs. 5 KWG-E und dem zukünftigen FINREP 

Meldewesen u.E. unklar ist. Nach dem im CP 50 der EBA konsultierten Entwurf wären die FINREP Anforde-

rungen bei Anwendung der Aggregationsmethode auf Basis der HGB Daten zu erfüllen. Da jedoch inner-

halb der 5-Jahresfrist gerade kein HGB-Konzernabschluss vorliegt, sollte die Möglichkeit geschaffen wer-

den, dass die aufsichtlichen Solvenz-, Großkredit- und Liquiditätsanforderungen auf Basis der Aggregati-

onsmethode erfüllt werden, das FINREP Meldewesen jedoch auf Basis des IFRS-Konzernabschlusses er-

folgt. Dies würde auch eine größere Vergleichbarkeit der FINREP Daten ermöglichen.  

 

Wir begrüßen ausdrücklich die in Abs. 5 Satz 5 geschaffene Möglichkeit, das Aggregationsverfahren für 

die bankaufsichtliche Konsolidierung von nicht in den handelsrechtlichen Konzernabschluss einbezogener 

Unternehmen anwenden zu dürfen. Gleichwohl sollte in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, 

dass zu diesem Zweck die Verwendung von nationalen Rechnungslegungsvorschriften („local GAAP“) zu-

lässig ist und insoweit keine Einbeziehung der in Rede stehenden gruppenangehörigen Unternehmen auf 

Basis von IFRS-Einzelabschlüssen erforderlich ist.  

 

In Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 wird das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, nähere Bestimmungen über 

die Ermittlung der Eigenmittelausstattung von Gruppen, insbesondere über die Überleitung von Angaben 

aus dem Konzernabschluss, zu erlassen. Im Interesse gleicher Wettbewerbsbedingungen möchten wir Sie 

bitten, keine über die europäischen Regelungen hinausgehenden Überleitungsbestimmungen zu erlassen.  
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Darüber hinaus wird in Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 eine Verordnungsermächtigung zur Behandlung der nach der 

Äquivalenzmethode bewerteten Beteiligungen geschaffen. Wir gehen davon aus, dass es rechtzeitig eine 

Klarstellung im Sinne des bisherigen § 7 KonÜV geben wird.   

 

 

Artikel 1 Nr. 25 (§ 10e KWG-E) 

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine konkrete und detaillierte Kommentierung zum Entwurf von § 

10e KWG-E zum Kapitalpuffer für systemische Risiken vornehmen, da die entsprechend zum vorliegenden 

Entwurf vom 20.07.2011 ergänzte CRD noch nicht vorliegt. Zudem wird näheres erst in einer späteren 

Rechtsverordnung nach § 10e Abs. 5 i.V.m. § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 geregelt.  

 

Dennoch möchten wir hierzu einige allgemeine Anmerkungen abgeben: Der Risikopuffer aus § 10e KWG-E 

(gem. Artikel 124a des Kompromissentwurfs der dänischen Ratspräsidentschaft) widerspricht der Vorge-

hensweise des Baseler Ausschusses aus folgenden Gründen: 

 

• Objektive Kriterien für ein Klassifizierung als „systemrelevant“ sind nicht gegeben 

• Keine Übergangsregelungen (Basel ab 2016) 

• Es ist nicht definiert, was unter „langfristige nicht zyklische systemische oder makroprudentielle Risi-

ken“, die nicht durch die bereits vorhandenen Puffer abgedeckt sind, zu verstehen ist.  

• Die Anwendung auf „näher bestimmbare Positionen“ im Inland und Ausland steht im Gegensatz zum 

level-playing-field, da Nachteile für inländische Einheiten entstehen können, wenn die nationale Auf-

sicht strengere Maßnahmen ergreift als die anderen Mitgliedsstaaten (insbesondere bei der Auferle-

gung von Kapitalanforderungen aufgrund von Maßnahmen in anderen Mitgliedsstaaten gem. Absatz 3) 

 

Daher lehnen wir eine Regelung ab, die eine rein nationale Lösung ohne Übergangsregelung vorsieht. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 25 (§ 10f KWG-E) 

Ausweislich der Gesetzesbegründung sollen mit § 10f KWG-E die Empfehlungen des Baseler Ausschusses 

zur Erhöhung der Verlustabsorptionsfähigkeit bei global systemrelevanten Banken umgesetzt werden. 

Eine finale Entscheidung, wie diese Vorgaben im Rahmen der CRD IV umgesetzt werden, ist noch nicht 

getroffen. Die derzeitigen Vorschläge von EU-Parlament und EU-Rat sind uneinheitlich und weichen in 

Teilen in bedeutender Weise von den Vorgaben des Baseler Ausschusses ab. Ebenso unklar ist der Um-

gang mit national systemrelevanten Banken, für die der Baseler Ausschuss kürzlich Vorschläge zur Kon-

sultation gestellt hat. Insofern können wir für die deutsche Umsetzung lediglich eine grundsätzliche Ein-

schätzung vornehmen.  

 

Grundsätzlich unterstützt Die Deutsche Kreditwirtschaft Initiativen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 

des Finanzsystems. Das beinhaltet sowohl die Frage einer geordneten Abwicklung, respektive eines ge-

eigneten Krisenmanagements für Finanzinstitute, die die Systemstabilität gefährden können, als auch die 

grundsätzliche Reduzierung systemischer Risiken im Finanzsektor. Dagegen halten wir prudenzielle Maß-

nahmen in Form von strengeren Kapitalanforderungen für systemrelevante Banken für nicht zielführend, 

da hier die tatsächlichen Ursachen von systemischen Risiken nicht adressiert werden. Insbesondere be-

zweifeln wir, dass Kapitalpuffer in einer Systemkrise ihre angestrebte Präventivwirkung entfalten können. 

Auch geben wir zu bedenken, dass mit Basel III die Kapitalanforderungen sowohl qualitativ als auch 

quantitativ erheblich ausgeweitet werden. Für das Kreditgewerbe ist damit vorerst eine Belastungsgrenze 
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erreicht. Durch die Determinierung von systemrelevanten Banken – ganz gleich ob global oder national – 

werden der Status „systemrelevant“ zementiert und Moral Hazard letztlich verstärkt. Weitaus sachgerech-

ter wäre es, einen geeigneten Krisenpräventions- und Kriseninterventionsmechanismus zu etablieren, wie 

er in Deutschland beispielsweise mit dem Restrukturierungsgesetz bereits umgesetzt und derzeit auf EU-

Ebene diskutiert wird.  

 

Sollte dennoch daran festgehalten werden, für systemrelevante Banken Kapitalzuschläge zu verhängen, 

so sollten die zugrunde liegenden Methoden im Hinblick auf einheitliche Wettbewerbsbedingungen mit den 

auf internationaler Ebene verabschiedeten Regelungen konform gehen. Insbesondere ist nicht erkennbar, 

wie konkret der indikatorbasierte Ansatz des Baseler Ausschusses zur Anwendung gelangt, wenn Bundes-

bank und BaFin einvernehmlich über die Systemrelevanz von global systemrelevanten Banken entschei-

den.  

 

Positiv werten wir, dass jeweils nur der höhere Puffer nach § 10 e oder § 10 f KWG-E für global systemre-

levante Banken zur Anwendung gelangt.  

 

Nach den Vorstellungen des Baseler Ausschusses sollen auch die Kapitalpuffer für systemrelevante Ban-

ken phasenweise in Analogie zum Kapitalerhaltungspuffer eingeführt werden. Wir sprechen uns daher 

dafür aus, auch für § 10 f KWG-E entsprechende Übergangsfristen vorzusehen (siehe hierzu auch unsere 

Anmerkungen zu Nr. 102). 

 

 

Artikel 1 Nr. 25 (§ 10g KWG-E) 

Die Einbeziehung des systemischen Risikopuffers in den kombinierten Puffer gem. Abs. 1 geht über die 

Bestimmungen der CRR hinaus und hat somit keine entsprechende Rechtsgrundlage. Zudem bezieht sich 

der Art. 124a Abs. 11 nur auf Abs. 2 und 3 des Artikels 131. Deshalb lehnen wir die vorgeschlagene Re-

gelung ab und regen deren Überarbeitung an.  

 

In unseren Augen sind Abs. 2 und Abs. 3 widersprüchlich und stellen eine Verschärfung der Basel-III-

Regelungen dar, die wir ablehnen. Der Absatz 2 sagt, dass bei Erfüllung der kombinierten Kapitalpuffer-

Anforderungen keine Ausschüttungen auf harte Kapitalinstrumente vorgenommen werden dürfen, wenn 

dadurch die kombinierte Kapitalpuffer-Anforderung unterschritten wird – laut Basel III gibt es jedoch eine 

stufenweise Ausschüttungssperre in Abhängigkeit der Höhe des Kapitalerhaltungspuffers (z. B. darf man 

bei Erfüllung von 75 % des Kapitalerhaltungspuffers immer noch 60 % der Beträge ausschütten) – hierin 

würden wir eine klare Verschärfung sehen. Das Ziel bzw. der Regelungszweck der Absätze sollten zumin-

dest geschärft werden. 

 

Ferner untersagt die Regelung des Abs. 3 Satz 3 bis zur Genehmigung des Kapitalerhaltungsplans jegliche 

Gewinnausschüttung bzw. Bedienung von Kernkapitalinstrumenten. Damit geht der KWG-E – wie auch in 

der Begründung festgestellt – über die Anforderungen der CRD IV hinaus, die zumindest eine Ausschüt-

tung bis zur Höhe der MDA zulässt. Wir halten die Vorgehensweise aus konservativen Gesichtspunkten für 

durchaus nachvollziehbar, jedoch sollte eine Beurteilung des Kapitalplans nach fristgerechter Einreichung 

durch das Institut in einer angemessenen Zeit erfolgen. Sofern eine Genehmigung des Kapitalerhaltungs-

plans innerhalb einer noch festzulegenden Frist nicht vorliegt, so sollte dennoch eine Ausschüttung bis zur 

Höhe des MDA möglich sein oder zumindest gesondert genehmigt werden können. Die Widersprüchlich-

keit zwischen Abs. 2 und Abs. 3 beruht u.E. auf einer nicht angemessenen Übertragung des Artikels 131 

Abs. 1 der Richtlinie in den Abs. 2. Nach unserem Verständnis ist eine Ausschüttung gemäß Art. 131 Abs. 
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1 nicht grundsätzlich untersagt, sondern nur in dem Umfang, wie sie zu einer Unterschreitung der kombi-

nierten Kapitalpuffer-Anforderung führt. Darüber hinausgehende Ausschüttungen unterliegen dann den 

Regelungen von Art. 131 Abs. 2 CRD IV. Sie können deshalb grundsätzlich innerhalb des MDA nach Vor-

lage/ Genehmigung des Kapitalerhaltungsplans erfolgen. Denn die in Artikel 131 Abs. 1 der Richtlinie 

gewählte Formulierung "...to an extent that would decrease its Common Equity Tier 1 capital to a level 

where the combined buffer requirement is not longer met."  erlaubt explizit eine anteilige Ausschüttung, 

sofern dadurch die Kapitalpufferanforderung erfüllt bleibt. Die in Abs. 2 gewählte Formulierung suggeriert 

jedoch, dass eine anteilige Auszahlung wie z.B. bei Instrumenten mit vorgegebenem Kupon nicht erfolgen 

darf. Wir plädieren daher für eine Korrektur des Abs. 2 im dargelegten Sinne und schlagen nachfolgende 

Formulierung vor: "Ein Kreditinstitut, das die kombinierte Kapitalpuffer-Anforderung erfüllt, darf eine Aus-

schüttung aus dem harten Kernkapital oder auf harte Kernkapitalinstrumente in dem Umfang vornehmen, 

dass der ausgeschüttete Betrag nicht eine Unterschreitung der kombinierten Kapitalpuffer-Anforderung 

verursacht.".  

 

Absatz 5 bestimmt die unter eine „Ausschüttung aus hartem Kernkapital“ fallenden Instrumente. Unter 

anderem werden darunter auch gefasst „3. eine Rücknahme oder ein Rückkauf eigener Aktien (…)“. Damit 

unterfallen auch Aktienrückkäufe für Mitarbeiter-Aktienvergütungsprogramme den Restriktionen der be-

grenzten Ausschüttung aufgrund von nicht oder nur unvollständig erfüllten Kapitalpuffer-Anforderungen. 

Begrenzungen der variablen Ausschüttungen an Mitarbeiter sind gewollt und angemessen, solange die 

Kapitalpuffer-Anforderungen nicht erfüllt sind. Jedoch führt die vorgeschlagene Regelung dazu, dass Ak-

tienrückkäufe auch für Mitarbeiter-Aktienvergütungsprogramme verhindert werden, deren Verpflichtun-

gen zu einem Zeitpunkt entstanden, als die Kapitalpuffer erfüllt waren. Dass der Gesetzgeber ein solches 

Vorgehen vom Grundsatz her jedoch für angemessen erachtet, ergibt sich bereits aus § 10g Abs. 4 Nr. 4 

lit d), wo nur auf „Zahlung(en) einer variablen Vergütung (…), die in einem Zeitraum übernommen wur-

de(n), in dem das Kreditinstitut die kombinierte Anforderung an Kapitalpuffer nicht erfüllt hat.“, abgestellt 

wird. Wir bitten daher in § 10g Abs. 5 Nr. 3 um eine Ausnahme für Aktienrückkäufe, welche aus Verpflich-

tungen resultieren, welche zu einem Zeitpunkt eingegangen und von den Aufsichtsbehörden akzeptiert 

wurden, als die Kapitalpufferanforderungen erfüllt wurden. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 26 (§ 11 KWG-E) 

Die Möglichkeit der Festlegung abweichender spezifischer Zufluss- und Abflussannahmen und der potenti-

ellen Beschränkung der Fristentransformation in § 11 Abs. 3 KWG-E für Institute und Institutsgruppen 

bezüglich Liquiditätsrisiken geht unseres Erachtens über die Vorgaben des CRR-E hinaus und steht damit 

im Widerspruch zu der europäischen Zielsetzung einer Maximalharmonisierung. Dabei ist zu beachten, 

dass mit abweichenden Zu- und Abflussannahmen gleichzeitig die Vergleichbarkeit der im Rahmen der 

aufsichtlichen Meldung ermittelten LCR verloren geht. Da die gemeldeten LCR-Werte während der Be-

obachtungsphase Auswirkung auf die endgültigen Definition der liquiden Aktiva bzw. der LCR haben, bit-

ten wir darum, von der Anordnung spezifischer Zu- und Abflussannahmen abzusehen. Andernfalls müsste 

erläutert werden, wie man sicherstellen will, dass die so ermittelten LCR-Werte keine Auswirkung auf die 

endgültige Definition der liquiden Aktiva bzw. der LCR in der CRR haben werden. Derartige Festlegungen 

widersprechen auch dem Gedanken der Wettbewerbsneutralität. Die Formulierung ist ferner sehr allge-

mein gehalten und lässt eine hohe Varianz der Zu- und Abflussannahmen zu. Dies wirkt sich sehr nachtei-

lig auf die Planungssicherheit der Institute aus. Zudem sollte sich dieses Wahlrecht auf die Artikel und 

Absätze im CRR-E beziehen, bei denen ein Wahlrecht vorgesehen war (wie z. B. Art. 410 Abs. 8 CRR-E). 

Weiterhin wird mit dem Art. 100a CRD IV-E auf einen Artikel Bezug genommen, der bisher nur in Rats-
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vorschlägen diskutiert wird und sich auf die Ergebnisse der Prüfung im Rahmen des aufsichtlichen Über-

prüfungsprozesses (Säule II) und nicht auf die LCR selbst bezieht. 

 

Die pauschale gesetzliche Feststellung in Absatz 3 Satz 3, wonach die Bundesanstalt „darüber hinaus“ 

auch die Fristentransformation einschränken „kann“, bedarf der Ergänzung tatbestandlicher Vorausset-

zungen. 

  

Der neue Entwurf sieht darüber hinaus zwei zusätzliche Absätze vor, nach denen die Bundesanstalt spezi-

fische über die Anforderungen der Artikel 400 bis 415 der Verordnung hinausgehende Liquiditätsanforde-

rungen anordnen kann, um spezifische Risiken abzudecken, denen ein Institut ausgesetzt ist oder ausge-

setzt werden könnte. Insbesondere der letzte Halbsatz „denen ein Institut ausgesetzt ist oder ausgesetzt 

werden könnte“ erscheint uns in der Formulierung unangemessen weitreichend und schwer konkretisier-

bar zu sein. Der Gesetzestext sollte hier klare Kriterien benennen, an denen sich eine etwaige Beurteilung 

festmacht. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 29 (§ 13 KWG-E) 

Die in der Verordnungsermächtigung in Abs. 1 vorgesehenen Regelungen umfassen auch die Durchfüh-

rungsbestimmungen zu den Meldevorschriften (Nr. 4). Demnach würden die in Rede stehenden Sachver-

halte bis zum Inkrafttreten der technischen Durchführungsstandards übergangsweise durch nationale 

Durchführungsvorschriften geregelt. Für die Institute würde ein erheblicher Mehraufwand entstehen, 

wenn die nationalen Vorgaben von den späteren EU-Standards abweichen. Wir möchten Sie daher nach-

drücklich bitten, dafür Sorge zu tragen, dass bis zu einer Umsetzung der EU-Standards die Änderungen 

an den Meldevorgaben auf das notwendige Mindestmaß beschränkt bleiben.   

 

Zugleich bitten wir um nähere Erläuterung zur Regelung des § 13 Abs. 3 im Rahmen der Gesetzesbegrün-

dung. 

 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass das bisherige Wahlrecht des § 19 Abs. 3 KWG zur Kreditnehmerfiktion 

bei Förderkrediten im Großkreditregime fortgeführt wird (§ 13 Abs. 4). In diesem Zusammenhang muss 

jedoch sichergestellt werden, dass zugleich das Wahlrecht des Artikels 471 Abs. 3 Buchstabe e CRR-E in 

der GroMiKV umgesetzt wird. Die Regelung des bisherigen § 20 Abs. 2 Nr. 8 KWG zur Nullanrechnung von 

Förderdarlehen darf in keinem Fall wegfallen. Anderenfalls würde der Förderauftrag der deutschen För-

derbanken deutlich beschnitten. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 30 (§ 13b KWG-E) 

Mit dem Wegfall von § 13b KWG wird auch die Konsolidierungsschwelle in Abs. 3 in Höhe von 5 % gestri-

chen. Die CRR sieht bislang eine vergleichbare Regelung nicht vor. Wir halten es jedoch aus praktischen 

Überlegungen heraus für notwendig, Erleichterungen gerade für Institutsgruppen mit vielen Gruppenun-

ternehmen vorzusehen. Müssten die Institute dagegen alle Exposures aller gruppenangehörigen Gesell-

schaften auf Konzernebene aggregieren, würde dies einen enormen Aufwand nach sich ziehen, der mate-

riell nicht gerechtfertigt scheint. Wir bitten darum, eine dem bisherigen § 13b Abs. 3 KWG entsprechende 

Regelung im KWG zu verankern.  
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Zu Artikel 1 Nr. 32 (§ 14 KWG-E) 

Ausweislich der Gesetzesbegründung soll mit der Absenkung der Meldegrenze auf 1 Mio. EUR ein höherer 

Abdeckungsgrad für die Zwecke der makroprudenziellen Aufsicht sowie von makroprudenziellen Analysen 

erreicht und somit dem gestiegenen Informationsbedürfnis der nationalen und europäischen Aufsichtsbe-

hörden Rechnung getragen werden. Wenngleich wir die Motivation der Aufsicht nachvollziehen können, so 

erachten wir eine Absenkung der Meldegrenze zum jetzigen Zeitpunkt für nicht sachgerecht. So haben die 

Diskussionen im Fachgremium Meldewesen gezeigt, dass es noch nicht möglich ist, den Abdeckungsgrad 

im Rahmen des Millionenkreditmeldewesens zu messen. Von daher kann nicht unterstellt werden, dass 

dieser per se zu niedrig und eine Absenkung der Meldegrenze erforderlich sei.  

 

Viel gewichtiger ist jedoch die Tatsache, dass die Aufsicht während der Finanzmarkt- und Staatsschulden-

krise im Rahmen der Systemaufsicht erkannt hat, dass Informationen für bestimmte Exposures, nament-

lich Staatsanleihen, nicht vorlagen und daher Analysen nur auf Basis von Ad-hoc-Anfragen vorgenommen 

werden konnten. Wir sind der Auffassung, dass die Datenqualität für makroprudenzielle Analysen bereits 

mit der Aufnahme bestimmter Exposures in die Meldung deutlich gesteigert und der Abdeckungsgrad 

insgesamt zufriedenstellend erhöht werden kann. 

 

Die Deutsche Kreditwirtschaft steht somit einer Absenkung der Meldegrenze unverändert kritisch gegen-

über. Denn dem aus der Absenkung der Betragsgrenze entstehenden erheblichen Mehraufwand steht kein 

erkennbarer Nutzen gegenüber. Eine Absenkung ist daher für den angegebenen Zweck, Konzentrationsri-

siken besser zu erkennen, unverhältnismäßig. Jede Absenkung des Betrages führt bei den Instituten zu 

einem progressiven Anstieg der meldepflichtigen Fälle und somit zu deutlich steigenden Prozesskosten, 

diese sollten sorgsam gegenüber einem etwaigen aufsichtlichen Informationsbedarf abgewogen werden. 

 

Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor, die Meldegrenze für § 14 KWG bei 1,5 Mio. EUR zu belassen 

und – wie in Nr. 37 vorgeschlagen – in einem ersten Schritt den Kreditbegriff auszuweiten und auf dieser 

Basis zu überprüfen, ob eine Absenkung der Meldegrenze tatsächlich notwendig ist. 

 

§ 14 Absatz 1 Satz 2 KWG-E bezieht bei Instituts- oder Finanzholdinggruppen indirekt unter anderem 

auch Anbieter von Nebendienstleistungen in die Meldepflichten zur Millionenkreditmeldung ein. Weiterhin 

sind grundsätzlich über diese Vorschrift auch Meldungen für in- und ausländische Finanzdienstleistungsin-

stitute, die nicht selbst nach § 14 Absatz 1 Satz 1 KWG-E meldepflichtig sind, zu erstellen. Finanzdienst-

leistungsinstitute, die nach § 2 Absatz 4, 7, 7a oder 8 KWG-E von der Meldepflicht auf Einzelinstitutsebe-

ne befreit sind, fallen allerdings über die Vorschrift des § 14 Absatz 1 Satz 3 KWG-E auch nicht in die 

diese indirekte Meldepflicht. Aufgrund der Gesetzessystematik des KWG ist nicht zweifelsfrei, ob diese 

Ausnahmeregelung nur für inländische Finanzdienstleistungsinstitute mit einer Erlaubnis nach § 32 KWG 

gelten oder aber auch ausländische Finanzdienstleistungsinstitute in den Ausnahmetatbestand eingebun-

den sind. Die Rechtsunsicherheit resultiert daraus, dass § 1 Absätze 1 und 1a KWG Kreditinstitute und 

Finanzdienstleistungsinstitute unabhängig von deren Sitz oder dem Ort der Geschäftstätigkeit definiert. 

Ein Inlandsbezug ergibt sich lediglich durch den Erlaubnisvorbehalt für „inländische“ Institute in § 32 Ab-

satz 1 Satz 1 KWG. Die Regelungen der §§ 10 ff KWG wiederum beziehen sprachlich sich generell auf 

Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute oder zusammenfassend auf Institute ohne ausdrücklich den 

Inlandsbezug herzustellen. Nach allgemeinem Rechtsverständnis ist der Inlandsbezug bzw. die Vorausset-

zung einer notwendigen und erhaltenen Erlaubnis nach § 32 KWG jedoch für die genannten Vorschriften 

(einschließlich § 14 KWG) anzunehmen. Die Ausnahmetatbestände des § 2 KWG-E – in diesem Kontext 

sind insbesondere die Absätze 4, 7, 7a und 8 relevant – nehmen einzelne Institute / Unternehmen von 

diversen Rechtsfolgen u.a. des § 14 KWG-E aus. Die dort referenzierten Institute / Unternehmen werden 
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nur unter Verwendung der allgemeinen Definitionen des § 1 KWG-E ausgenommen wobei einen Inlands-

bezug bzw. ein Erlaubnisvorbehalt des § 32 KWG wiederum nicht hergestellt wird. Nach unserem Rechts-

verständnis kann jedoch nur von einer Rechtsfolge ausgenommen werden, wer der Rechtsfolge grund-

sätzlich unterfällt. Da nach dem oben dargelegten Rechtsverständnis der § 14 KWG-E (hier insbesondere 

Absatz 1 Satz 1) grundsätzlich nur auf im Inland tätige Unternehmen Anwendung findet, können die Aus-

nahmeregelungen des § 2 Absätze 4, 7, 7a und 8 KWG-E rechtssystematisch auch nur für im Inland täti-

ge Institute / Unternehmen Geltung haben. Im Umkehrschluss greift die Rückausnahme des § 14 Absatz 

1 Satz 3 nur bei entsprechenden inländischen Finanzdienstleistungsinstituten, während nachgeordnete 

ausländische Finanzdienstleistungsinstitute mit dem gleichen Tätigkeitsumfang nicht unter die Rückaus-

nahme fallen würden und somit Meldungen für diese Unternehmen durch das übergeordnete Unterneh-

men unter der Aufsicht der Bundesanstalt zu erbringen wären. 

 

Wir erachten die indirekte Einbeziehung von sowohl Anbietern von Nebendienstleistungen als auch von 

ausländischen Finanzdienstleistungsinstituten, die bei einem Sitz im Inland befreit wären, für nicht ange-

messen und im Falle der ausländischen Finanzdienstleistungsinstitute haben wir zudem Zweifel an der 

Vereinbarkeit mit dem Europarecht. Wir schlagen daher eine modifizierte Regelung wie folgt vor: 

 

§ 14 Absatz 1 Satz 3 KWG-E: „Dies gilt nicht, 

(1) soweit diese Unternehmen selbst nach Satz 1 anzeigepflichtig sind, 

(2) nach § 2 Absatz 4, 7, 7a oder 8 von der Anzeigenpflicht befreit oder ausgenommen sind bezie-

hungsweise  

(3) bei Sitz im Ausland von der Anzeigepflicht befreit oder ausgenommen wären, sofern ihr 

Sitz im Inland wäre oder 

(4) der Buchwert der Beteiligung an dem gruppenabhängigen Unternehmen nach § 10a Absatz 4 von den 

Eigenmitteln des übergeordneten Unternehmens abgezogen wird.“ 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 34 (§ 18 KWG-E) 

§ 18 Abs. 1 Satz 4 KWG-E normiert die Ausnahmetatbestände von der Offenlegung. Danach ist eine Of-

fenlegung nicht erforderlich bei Krediten an bestimmte öffentliche Schuldner, wenn diese ein Risikoge-

wicht von null Prozent erhalten. Die Bindung an die Nullgewichtung steht nicht im Einklang mit der Geset-

zessystematik nach § 21 Abs. 2 KWG, in dem der Kreditbegriff u.a. für die Zwecke der Offenlegungsvor-

schriften geregelt wird. Danach gelten Kredite an bestimmte öffentliche Adressen in Deutschland unge-

achtet ihres Risikogewichtes nicht als Kredite im Sinne des § 18 KWG. Insoweit ginge die vorgesehene 

Ausnahme ins Leere und sollte entfallen. Im Interesse der Konsistenz sollten dann aber auch die übrigen 

Kreditnehmer, die in § 18 Abs. 1 Satz 4 KWG – jedoch noch nicht in § 21 KWG – genannt sind, in die 

Auflistung des § 21 Abs. 2 KWG aufgenommen werden. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 36 (§ 19 KWG-E) 

Für die Zwecke der §§ 15 und 18 KWG gilt der Kreditbegriff des § 21 KWG. Daran scheint auch der Regie-

rungsentwurf nichts ändern zu wollen. Wir gehen insoweit davon aus, dass es sich bei dem Verweis in § 

19 Abs. 1 Satz 1 KWG auf die §§ 15 und 18 KWG um ein redaktionelles Versehen handelt. Der Kreditbe-

griff gemäß § 19 Abs. 1 KWG-E sollte nur für Kredite im Sinne von § 14 KWG gelten. Wir bitten um ent-

sprechende Korrektur. 
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In der Kreditwirtschaft existieren, je nach Größe des Hauses, unterschiedliche Sichtweisen auf die Einfüh-

rung einer eigenständigen Definition der Kreditnehmereinheit (KNE) für die Millionenkreditmeldung. So 

sehen einige Häuser darin tatsächlich eine Erleichterung, da die Anzahl der Millionenkredite die der Groß-

kredite in der Regel übersteigt und klare Kriterien ohne Widerlegungsmöglichkeiten von den Marktmitar-

beitern leichter anwendbar seien. Dagegen bestehen bei anderen Instituten Bedenken dahingehend, dass 

durch den neuen KNE-Begriff nunmehr drei unterschiedliche Arten von Kundenverbünden (KNE und Risi-

koeinheiten für Großkredite, KNE für § 14 KWG) gepflegt werden müssten und hieraus sowohl IT-

technisch als auch prozessual Aufwand resultiert. Auch würden im Millionenkreditmeldewesen Kundenver-

bünde vorgehalten, die nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und somit das Risiko nicht adä-

quat widerspiegeln. 

 

Bei den Millionenkreditmeldungen soll mit Blick auf die Bildung von Kreditnehmereinheiten künftig aus-

schließlich die Form der Beherrschung maßgeblich sein. Ein unmittelbar oder mittelbar beherrschender 

Einfluss soll nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 lit. a KWG-E insbesondere bei allen Unternehmen, die im Sinne 

von § 290 Abs. 2 HGB konsolidiert werden, vorliegen. Wir hatten bereits im Januar 2010 in einer Stel-

lungnahme gegenüber der BaFin umfassend dargelegt, dass eine Anwendung des § 290 Abs. 2 HGB zur 

Abbildung des Tatbestandsmerkmals Kontrolle sowohl aus rechtsdogmatischer Sicht aber auch aus kon-

zeptionellen Überlegungen heraus ungeeignet ist. Insbesondere läuft der Vorschlag dem Ziel entgegen, 

Rechtsklarheit zu schaffen, in dem auf klare, institutsübergreifende Kriterien abgestellt wird. Denn gerade 

§ 290 Abs. 2 HGB basiert eben nicht ausschließlich auf gesellschaftsrechtlichen Regeln und bietet dadurch 

Interpretationsmöglichkeiten im Rahmen einer Einzelfallentscheidung. Insbesondere in Abs. 2 Nr. 4 be-

steht ein erheblicher Ermessensspielraum, der Unternehmen auch in ähnlich gelagerten Sachverhalten 

regelmäßig zu unterschiedlichen Entscheidungen gelangen lässt. Noch problematischer scheint die An-

wendung auf Unternehmen, die keinen HGB-Abschluss veröffentlichen. Hier würde das kreditgebende 

Institut gezwungen sein, eine Konsolidierungspflicht im Sinne des Abs. 2 abzuleiten. Wir plädieren dafür, 

auf die Bezugnahme zu den handelsrechtlichen Vorschriften zu verzichten und den beherrschenden Ein-

fluss - entsprechend der gegenwärtigen Aufsichtspraxis - weiterhin nach den Grundsätzen des Aktien-

rechts (§ 17 Abs. 1 AktG) zu bestimmen.  

 

Sollte an der handelsrechtlichen Definition festgehalten werden, sprechen wir uns zumindest dafür aus, 

nur auf jene Unternehmen zu verweisen, die auf Grund eines Beherrschungsverhältnisses im Sinne von § 

290 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB konsolidiert werden. Anderenfalls wäre ein beherrschender Einfluss bereits 

nach rein wirtschaftlicher Betrachtung möglich (§ 290 Abs. 2 Nr. 4 HGB). Auch würde die Einbeziehung 

von handelsrechtlich zu konsolidierenden Zweckgesellschaften einen nicht gerechtfertigten Mehraufwand 

im Rahmen der Millionenkreditmeldungen darstellen.  

 

Keinesfalls darf ein etwaiger Verweis auf § 290 Abs. 2 HGB jedoch eine Wertung für die Bildung von Kre-

ditnehmereinheiten nach Artikel 4 Abs. 46 CRR-E für Großkreditzwecke darstellen. Die entsprechende 

Klarstellung in der Gesetzesbegründung ist insofern zu begrüßen. 

 

Darüber hinaus soll die Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 2 Satz 3 KWG a.F. hinsichtlich der Zusammen-

fassung von öffentlichen Schuldnern im Millionenkreditmeldewesen abgeschafft werden. Die Streichung 

hätte zur Folge, dass zukünftig ausschließlich für die Zwecke von § 14 KWG Staaten, Bundesländer, Ge-

meinden etc. mit den eigenen Unternehmen zu einer KNE zusammengefasst werden müssten. So würde 

z. B. die Bundesrepublik Deutschland u. a. mit ihren Tochtergesellschaften Deutsche Bahn AG und der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau eine KNE bilden. Aus unserer Sicht wird hier nur administrativer Mehrauf-

wand für die Industrie erzeugt, ohne dass sich dadurch ein konkreter Nutzen für die Bankenaufsicht ablei-
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ten lässt. Denn die Erfassung der Forderungen gegenüber den in § 19 Abs. 2 S. 3 KWG genannten Adres-

sen – und somit die Erfassung der Verflechtungen dieser Adressen mit der Kreditwirtschaft - wird schon 

dadurch erreicht, dass – wie im vorliegenden Vorschlag vorgesehen –die Ausnahme in § 20 Abs. 6 Nr. 2 

KWG gestrichen wird. Einer Ausweitung des Anwendungsbereichs der KNE-Bildung auf die in § 19 Abs. 2 

S. 3 KWG privilegierten Adressen bedarf es dagegen nicht. Wir plädieren daher nachdrücklich dafür, die 

bisherige Regelung in § 19 Abs. 2 S. 3 KWG beizubehalten. 

 

Ebenso lehnen wir die geplante Pflicht zur Zusammenfassung paritätischer Beteiligungen ab. Eine obliga-

torische Zusammenfassung von 50:50-Beteiligungen für die Millionenkreditmeldung würde nach unserem 

Dafürhalten zu einem inkorrekten Ausweis der tatsächlichen Beherrschungstatbestände führen. Vor dem 

Hintergrund, dass eine gemeinsame Beherrschung bei paritätischen Beteiligungen eher die Ausnahme als 

die Regel ist, dürften die Institute sowieso für die überwiegende Zahl der Meldefälle zu gleichen Ergebnis-

sen gelangen, so dass es einer Verschärfung der Regeln zur Bildung von KNE für den Bereich der paritäti-

schen Beteiligungen nicht bedarf. Daher sollte erst beim Halten von Stimmrechts- und/oder Kapitalantei-

len von mehr als 50 Prozent von einer Beherrschung ausgegangen werden. Sollte gleichwohl an der vor-

geschlagenen Formulierung festgehalten werden, regen wir eine Klarstellung an, ob in jedem Fall ab 50 

Prozent eine Kreditnehmereinheit gebildet werden müsste. Während nach dem Gesetzeswortlaut auch bei 

Beteiligungsverhältnissen von beispielsweise 50/30/20 eine Kreditnehmereinheit zu bilden wäre, ist in der  

Gesetzesbegründung nur von paritätischen Beteiligungen die Rede. Zugleich bedarf es einer Klarstellung, 

wie mit paritätischen Beteiligungen von unter 50 % (beispielsweise 49/49/2-Verhältnissen) zu verfahren 

ist. 

 

Auch hinsichtlich der Behandlung von Treuhandverhältnissen steht der Gesetzestext unseres Erachtens 

nicht im Einklang mit der Begründung. Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c) KWG-E liegt ein beherrschen-

der Einfluss beim Halten von Stimmrechts- oder Kapitalanteilen in Höhe von 50 % oder mehr unabhängig 

davon vor, ob diese Anteile im Rahmen eines Treuhandverhältnisses verwaltet werden. Wir verstehen die 

Gesetzesformulierung dergestalt, dass bei Treuhandverhältnissen zwingend sowohl mit dem Treugeber als 

auch dem Treuhänder eine Kreditnehmereinheit zu bilden ist. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll 

die bisherige verwaltungsrechtliche Praxis zur Zurechnung treuhänderisch gehaltener Beteiligungen so-

wohl zum Treuhänder als auch zum Treugeber durch die neue Regelung nicht berührt werden. Die bishe-

rige verwaltungsrechtliche Praxis lässt jedoch gerade eine Widerlegung des beherrschenden Einflusses 

durch den Treuhänder zu (z. B. im Rahmen einer reinen Verwaltungs-Treuhandschaft). In solchen Fällen 

ist derzeit keine Kreditnehmereinheit mit dem Treuhänder zu bilden. Wir bitten um entsprechende Klar-

stellung. 

 

Mit Blick auf die Definition „Gruppe verbundener Kunden“ des Artikels 4 Abs. 46 CRR-E sollten im Rahmen 

des Großkreditregimes zudem die Ausnahmetatbestände bei Konsolidierung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 

und 8 KWG a.F. im nationalen Recht fortgelten (Separierung der KNE „Instituts- bzw. Finanzholding- oder 

gemischten Finanzholdinggruppe“). In der CRR gibt es hierzu bislang keine vergleichbare Regelung. Eine 

der heutigen Regelung entsprechende Ausnahme ist allerdings dringend erforderlich, denn ansonsten 

müssten alle Kredite eines Instituts an Unternehmen einer Instituts- bzw. Finanzholdinggruppe  zu einer 

einzigen Kreditnehmereinheit zusammengefasst werden und unterlägen zusammen mit Krediten dieses 

Instituts an nicht zur Instituts- bzw. Finanzholding-Gruppe gehörenden Unternehmen des Konzerns sowie 

weiteren in die Kreditnehmereinheit einzubeziehenden Kreditnehmern der Großkreditobergrenze in Höhe 

von 25 %.  
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Die Privilegierung ist unseres Erachtens zumindest für Mutter-, Tochter- und Schwesterunternehmen wei-

terhin gerechtfertigt, da diese zu einer Instituts- oder Finanzholding-Gruppe gehörenden Unternehmen 

auf konsolidierter Basis sowohl nach Säule I (Mindesteigenkapitalvorschriften etc.) als auch nach Säule II 

(§ 25a KWG und Anforderungen an ein gruppenweit angemessenes und wirksames Risikomanagement 

gemäß den MaRisk) voll in die Beaufsichtigung einbezogen sind und Risiken aufgrund der Gruppenzuge-

hörigkeit und der eingerichteten Verfahren deutlich schneller erkannt und frühzeitiger Gegenmaßnahmen 

ergriffen werden können als dies gegenüber sonstigen Kreditnehmern möglich ist. 

 

Anderenfalls wäre eine Liquiditätsversorgung der zu einer Instituts- bzw. Finanzholding-Gruppe gehören-

den Unternehmen durch das Kreditinstitut aufgrund der Bildung einer einzigen großen Kreditnehmerein-

heit nicht mehr möglich. Damit würden bestehende Konzernrefinanzierungsstrukturen zerstört. Dies kann 

sich insbesondere in Zeiten, in denen sich die Liquiditätsversorgung über den Geld- und Kapitalmarkt als 

schwierig darstellt und deshalb Refinanzierungsmittel der EZB eine große Bedeutung gewinnen können, 

als besonders nachteilig herausstellen.  

 

Darüber hinaus wären insbesondere bei Instituten, die hohe Beteiligungsbuchwerte an ihren Töchtern 

halten, erhebliche Überschreitungsbeträge zu erwarten. Auch hier würde die Aufrechterhaltung der der-

zeitigen Konzernstruktur und Konzernrefinanzierung faktisch unmöglich gemacht.  

 

Des Weiteren wäre aus unserer Sicht, insbesondere aus Wettbewerbsgründen nicht nachvollziehbar, dass 

die Industrie der größten Volkswirtschaft der EU mit dem größten realwirtschaftlichen Anteil innerhalb des 

Geltungsbereichs, benachteiligt wird (kein Level Playing Field). 

 

Zwar sieht der CRR-Entwurf in Art. 389 Abs. 2 lit. c ein nationales Wahlrecht vor, nach dem Kredite an 

gruppenangehörige Unternehmen von der Anrechnung auf die Großkreditobergrenzen ausgenommen 

werden können. Allerdings ist dieses Wahlrecht in Deutschland in § 9 Abs. 2 GroMiKV bisher strenger 

umgesetzt als es die CRD vorsieht: So findet eine Nullanrechnung gerade für Beteiligungsbuchwerte keine 

Anwendung. Ferner setzt § 9 Abs. 2 Nr. 3 GroMiKV u.a. voraus, dass der Kreditnehmer den gleichen Risi-

kobewertungs-, Risikomess- und Risikokontrollverfahren wie das Institut unterliegen muss. Diese Anfor-

derung ist unseres Erachtens für ein angemessenes und wirksames Risikomanagement auf Gruppenebene 

nicht erforderlich, da die Anforderung gleicher Verfahren per se kein Qualitätskriterium darstellt. Ein an-

gemessenes und wirksames Risikomanagement sollte das übergeordnete Unternehmen in die Lage ver-

setzen, mittels geeigneter Risikosteuerungs- und –controllingprozesse die Risiken der gruppenangehöri-

gen Unternehmen zu identifizieren, zu beurteilen und wirksam begrenzen zu können. AT 4.5 der MaRisk 

formuliert bereits Anforderungen an ein angemessenes und wirksames Risikomanagement auf Gruppen-

ebene (u. a. Verpflichtung zu angemessener Risikosteuerungs- und –controllingprozesse,  die die grup-

penangehörigen Unternehmen einzubeziehen haben, laufende Sicherstellung der Risikotragfähigkeit, Ein-

beziehung aller wesentlichen Risiken in die Risikosteuerung, Verpflichtung zur Umsetzung der gruppen-

weiten Strategie, Verpflichtung zu regelmäßigen Stresstests auf Gruppenebene etc.). Weitergehender 

Anforderungen, insbesondere gleicher Risikosteuerungsverfahren, bedarf es deshalb aus unserer Sicht für 

eine Nullanrechnung von Intragruppenforderungen nicht. 

 

Unklar ist, wie das Wahlrecht in Art. 389 Abs. 2 lit. c CRR zukünftig in Deutschland Anwendung finden 

soll. Aus der Verordnungsermächtigung des § 13 Abs. 1 Nr. 5 KWG-E lässt sich schlussfolgern, dass auch 

zukünftig eine Freistellung dieser Kredite über die GroMiKV geregelt werden soll. Allerdings bestehen un-

serer Kenntnis nach Bestrebungen, die Privilegierung für Intragruppen-Forderungen gegenüber ausländi-

schen Gruppenunternehmen auf einen bestimmten Anteil des haftenden Eigenkapitals zu beschränken. 
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Vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise soll hierdurch verhindert werden, dass Liquidität ohne Be-

schränkung ins Ausland fließt und eine Schieflage des ausländischen Mutterunternehmens im Falle einer 

Rettungsaktion Implikationen für den deutschen Steuerzahler nach sich ziehen könnte.  

 

Wenngleich die Motivation im Grundsatz nachvollziehbar scheint, so bedarf es aus unserer Sicht keines 

Rundumschlags im Sinne einer generellen Limitierung. Zum einen würde die Refinanzierung der betroffe-

nen Tochterunternehmen erheblich erschwert, was zu steigenden Refinanzierungskosten für diese Unter-

nehmen und damit die Gruppe führen würde. Liquiditätsengpässe in der Gruppe würden wegen der Be-

schränkung des Transfers von Kapital und Liquidität wahrscheinlich. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-

tergrund, dass die Beschränkung der Intragruppenprivilegierung auch für Garantien und Patronatserklä-

rungen innerhalb der Gruppe gelten würde. Müssten diese durch eine starke Auslastung respektive Über-

schreitung der Großkreditobergrenzen nunmehr gestrichen werden, könnte dies die Refinanzierung der 

Tochterunternehmen gefährden, würde aber i.d.R. mindestens zu einer Erhöhung der Credit-Spreads füh-

ren und somit höhere Refinanzierungskosten nach sich ziehen. Zum anderen würde durch die Beschrän-

kung des gruppeninternen Kapital- und Liquiditätstransfers das Ziel eines einheitlichen und zentralen Ma-

nagements von Liquidität und Kapital auf Gruppenebene konterkariert. Ferner stünde die Limitierung von 

Intragruppen-Forderungen der Idee eines integrierten EU-Binnenmarktes, insbesondere dem freien Ver-

kehr von Kapital, entgegen.  

 

Auch heute schon verfügt die deutsche Aufsicht über geeignete Instrumente, um den Transfer von Kapital 

und Liquidität zu beschränken (z.B. über §§ 45 ff. KWG oder § 15 KWG durch die Begrenzung von Or-

gankrediten). Anstelle einer pauschalen Beschränkung für alle Institute erachten wir die Durchführung 

von Verwaltungsakten als Einzelfallentscheidung weitaus geeigneter.  

 

Vor diesem Hintergrund möchten wir uns deutlich dafür aussprechen, das Wahlrecht aus Art. 389 Abs. 2 

lit. c CRR-E vollständig – d.h. ohne eine Beschränkung - auszuschöpfen und ferner auch Beteiligungen an 

Gruppenunternehmen von der Anrechnung auf die Großkreditobergrenzen auszunehmen. Aufgrund der 

Bedeutung dieser Privilegierung für die deutsche Kreditwirtschaft und den möglicherweise gravierenden 

Auswirkungen für die deutsche Volkswirtschaft würden wir eine generelle Vorgabe im KWG und nicht über 

eine nationale Verordnung befürworten.  

 

Gleiches gilt für Kredite innerhalb verbundstrukturierter Gruppen. Auch für diese sieht Art. 389 Abs. 2 lit. 

d CRR-E ein Ausnahmemöglichkeit vor. Diese Regelung entspricht dem heutigen Art. 113 Abs. 4 lit. d 

CRD. Bereits im Jahre 2010 bei der Umsetzung der CRD II hat der Bundesrat in seiner Stellungnahme 

(Bundesratsdrucksache 155/10 (Beschluss) S. 2) die Übernahme dieser Regelung in das KWG gefordert. 

In ihrer Erwiderung hat die Bundesregierung die Übernahme in das KWG oder die GroMiKV zugesagt 

(Bundestagsdrucksache 17/1720 S. 1). Allerdings ist dies bis zum heutigen Tage nicht erfolgt. Daher soll-

ten nunmehr sowohl die Privilegierung für Intragruppenforderungen als auch für Kredite innerhalb ver-

bundstrukturierter Gruppen in das KWG übernommen werden. 

 

Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 19 Abs. 2 KWG wird die Bankenaufsicht den Instituten für die 

Bestandsumstellung angemessene Übergangsfristen einräumen. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte 

die Kreditwirtschaft rechtzeitig über die konkrete Ausgestaltung der Übergangsregelung informiert wer-

den. Wir plädieren dafür, den Instituten mindestens ein Jahr für die Umstellung zu gewähren. 

 

Für die Zwecke der §§ 15 und 18 Abs. 1 KWG, also für die Organkredite und die Offenlegung der wirt-

schaftlichen Verhältnisse, soll durch den neu gefassten Abs. 3 eine Regelung für die Bildung einer Kredit-
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nehmereinheit geschaffen werden. Laut der Gesetzesbegründung wird hierbei auf Art. 4 Abs. 46 CRR-E 

abgestellt, der die entsprechenden Regelungen für das Solvenzmeldewesen und die Großkredite enthält. 

Diesen geplanten Gleichlauf mit den europäischen Solvenz- und Großkreditregeln, den wir bereits heute 

haben, begrüßen wir. Denn dadurch wird vermieden, dass die Institute noch einen weiteren Kreditneh-

merbegriff beachten und in den EDV-Systemen vorhalten müssen, was großen Aufwand verursachen wür-

de. Allerdings ist Abs. 3 inhaltlich nicht identisch mit Art. 4 Abs. 46 CRR-E. Insbesondere für den Verweis 

auf § 290 Abs. 2 – 4 HGB (zu den diesbezüglichen konzeptionellen Bedenken siehe oben) findet sich na-

turgemäß in der CRR keine Entsprechung. Damit müssten die Institute künftig drei Arten von verbunde-

nen Kunden unterscheiden: (i) Kreditnehmereinheit (mit Möglichkeit der Widerlegung der Beherrschungs-

vermutung) bzw. Risikoeinheit nach Art. 4 Abs. 46 CRR-E, (ii) Kreditnehmereinheit (ohne Möglichkeit der 

Widerlegung der Beherrschungsvermutung) für Zwecke von § 14 KWG-E sowie (iii) Kreditnehmereinheit 

(mit Verweis auf § 290 Abs. 2 – 4 HGB) und Risikoeinheit für die Zwecke von §§ 15 und 18 KWG-E. 

Schon allein die Unterscheidung zwischen Kreditnehmerverbünden für das Großkreditregime und das Mil-

lionenkreditmeldewesen stellen die Institute vor erhebliche technische Voraussetzungen. Auch können die 

unterschiedlichen Kreditnehmereinheitendefinitionen in der Kreditpraxis u.a. erheblich komplexere Kredit-

kompetenzsysteme erfordern. Eine dritte Form, wie nunmehr in Abs. 3 vorgesehen, würde eine unange-

messene und sachlich ungerechtfertigte Verschärfung darstellen. Die in der Begründung vorgenommene 

Einschränkung auf die Buchstaben a) und b) des Art. 4 Abs. 46 CRR ist ebenfalls nicht nachvollziehbar; 

wir plädieren insofern für einen vollständigen Gleichlauf der Definitionen. Hinweisen möchten wir darauf, 

dass eine IT-technische Umsetzung sowie Pflege eines neuen Kreditnehmerbegriffs durch die Institute in 

der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr möglich ist, hierfür ist ein Vorlauf von ca. 9 Mona-

ten einzuplanen. Zudem müsste bei etwaigen Änderungen von Art. 4 Abs. 46 CRR-E stets eine Anpassung 

von Abs. 3 erfolgen, um den geplanten Gleichlauf beizubehalten. Daher sprechen wir uns nachdrücklich 

dafür aus, bei der Regelung für die Bildung einer Kreditnehmereinheit für die §§ 15 und 18 Abs. 1 KWG-E 

in Abs. 3 lediglich auf Art. 4 Abs. 46 CRR-E zu verweisen. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 37 (§ 20 KWG-E) 

In der Neufassung des § 20 KWG-E wurde die Ausnahme in § 20 Abs. 5 KWG a.F. für die Beschlussfas-

sung über Großkredite für anrechnungsbefreite Kredite nicht übernommen. Stattdessen hat es den An-

schein, dass eine derartige Ausnahme ggf. im Rahmen einer Verordnung nach § 13 KWG-E erlassen wer-

den soll. Aus unserer Sicht wäre es aber folgerichtig, die Ausnahme der Regel ebenfalls im KWG und nicht 

in einer Verordnung zu regeln. Wir bitten daher darum, die Regelung des § 20 Abs. 5 KWG a.F. beizube-

halten, das heißt Kredite, die nach Art. 389 CRR-E von der Anrechnung auf die Großkreditobergrenzen 

befreit sind, von der Großkreditbeschlussfassung auszunehmen.  

 

Zudem erachten wir es für sachgerecht, die Befreiung von der Beschlussfassungspflicht auf solche Kredite 

auszuweiten, die durch eine Anwendung der Substitutionsmethode nach Art. 392 CRR entstanden sind. 

Anderenfalls würde die Beschlussfassungspflicht an die Art des Sicherheitenansatzes geknüpft und somit 

Institute, die einfache Verfahren nutzen, benachteiligt werden.  

 

Ferner würden wir eine Umsetzung der Anrechnungserleichterungen im Großkreditregime nach Art. 389 

Abs. 2 CRR-E, insbesondere nach Art. 389 Abs. 2 lit. c und d CRR-E, in § 20 KWG-E begrüßen (siehe dazu 

auch unsere Anmerkungen zu Artikel 1 Nr. 36). 

 

Der Begriff „Institute“ ist schon in Artikel 106 Absatz 2 (d) der CRD II technisch „falsch“ verwendet wor-

den (siehe auch CEBS Guidelines zu Artikel 106) und sollte unseres Erachtens im Rahmen des KWG-
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Überarbeitungsprozesses glattgezogen werden.  Wir schlagen eine modifizierte Regelung in § 20 Nr. 5 

KWG-E wie folgt vor: 

 

„5. Kredite, die im Fall der Durchführung des Zahlungsverkehrs, einschließlich der Ausführung von Zah-

lungsdiensten, der Verrechnung und Abwicklung in jedweder Währung und des Korrespondenzbankge-

schäfts, an Institute Unternehmen vergeben werden, die diese Dienste erbringen und für diese 

Dienstleistung über eine Erlaubnis verfügen und überwacht sind, sofern die Kredite bis zum Ge-

schäftsschluss zurückzuzahlen sind,“ 

 

Darüber hinaus schlagen wir vor, in § 20 KWG in einem Punkt Nr. 8 die Ausnahmen von den Verpflichtun-

gen nach § 14 KWG-E um „Handelsforderungen an zentrale Kontrahenten und Beiträge zum Aus-

fallfonds von zentralen Kontrahenten“ zu erweitern. Wir sind der Auffassung, dass die Forderungen, 

die gem. Artikel 389 (1) lit. j CRR-E von der Anrechnung auf die Großkreditobergrenze befreit sind, eben-

falls nicht in die Millionenkreditmeldungen einbezogen werden sollten. Der Verschuldungsgrad eines zent-

ralen Kontrahenten würde dadurch, ebenso wie die Verschuldung des Konzerns zu dem der zentrale Kon-

trahent gehört, verzerrt wiedergegeben. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 39 (§ 21 KWG-E) 

Entgegen der Begründung des Kabinettsentwurfes geht die Neufassung des § 21 Abs. 4 Nr. 2 b) KWG-E 

über den bisherigen Regelungsgehalt hinaus. Für die pauschale Verweisung auf CRR-Voraussetzungen für 

Risikominderungen im Zusammenhang mit Solvabilitätsvorschriften ist keine Rechtfertigung erkennbar. 

Einzelne Risikominderungsvoraussetzungen, wie z.B. die Rechtwirksamkeit und Durchsetzbarkeit der Be-

sicherung, mögen – für beide Regelungskreise – selbstverständlich sein. Dennoch verfolgt die Risikomin-

derung nach Art. 188 ff. CRR-E und die Ausnahmeregelung andere Zwecke, was unterschiedlichen Rege-

lungsbedarf mit sich bringt. Dies führt zwangsläufig dazu, dass einzelne Regelungen der Art. 188 ff. CRR-

E nicht zu der Ausnahmeregelung des § 21 KWG passen, wie z.B. das Verbot der Berücksichtigung nach 

Art. 189 Abs. 2 CRR-E oder das Erfordernis ausreichender Liquidität und Wertstabilität nach Art. 190 Abs. 

3. lit. b); letztgenanntes CRR-Kriterium ist u.a. für die Besicherung durch hinterlegte Einlagezertifikate 

des kreditgebenden Institutes insbes. für die Zwecke einer Ausnahme von §§ 15 und 18 KWG irrelevant. 

Im Übrigen ist der in den Art. 188 ff. CRR-E geregelte Katalog anerkannter Instrumente wesentliche um-

fassender als der in § 21 Abs. 4 Nr. 2. b) KWG-E, so dass die pauschale Bezugnahme auf Art. 188 bis 236 

CRR vielfach ins Leere ginge bzw. in vielen Fällen Unklarheiten erzeugt hinsichtlich der Rechtwirkung. Und 

nicht zuletzt würde über Art. 190 Abs. 10. CRR-E Abhängigkeit der für §§ 15 u. 18 KWG relevanten Aus-

nahmeregelung zu etwaigen EBA-Standards begründet. Für all dies ist kein Bedarf zu erkennen, so dass 

in der Neufassung des § 21 KWG-E auf ausdehnende Bezugnahmen auf CRR-Vorschriften verzichtet wer-

den sollte. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen zu § 18 Abs. 1 Satz 4 KWG-E (i.V.m. § 21 Abs. 2 KWG). 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 44 (§ 24 KWG-E) 

Art 87 CRD IV-E fordert u.a., dass ein Geschäftsleiter und ein Aufsichtsratsmitglied seiner Aufgabe ausrei-

chend Zeit widmet. Somit handelt es sich um ein tatsächliches, während der Tätigkeitsausübung dauer-

haft zu erfüllendes Kriterium. Hierzu (eher prognostizierende) Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit im 

Rahmen der Anzeige bei Bestellung bzw. Bestellungsabsicht machen zu müssen (so Art. 1 Nr. 44 a) aa) 

zu § 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG-E), erscheint unpraktikabel und vor allem nicht erforderlich nach e.g. Richtlini-
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envorgabe (gilt entsprechend für die Anzeigepflicht nach Art 1 Nr. 59 a) zu § 32 Abs. 1 S. 2 Nr. 4a KWG-

E). Konkrete Angaben z.B. zu sog. „Mehrfachmandaten“, die ggf. zu kritischen Funktionskumulationen 

führen können (vgl. Art. 87 CRD IV-E), waren schon Gegenstand der Anzeigen auf Basis der bestehenden 

KWG-Fassung. Auch aus diesem Blickwinkel bedarf es keiner Ergänzung jener Anzeigevorschriften. 

 

Hinsichtlich § 24 Abs. 1 Nr. 15 KWG-E (Anzeigepflicht neue Aufsichtsorganmitglieder) gelten die Anmer-

kungen zu § 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG-E entsprechend. Etwaig durch Mehrfachmandate zu stark einge-

schränkter zeitlicher Verfügbarkeit wird i.Ü. bereits durch die Verbote nach § 25d Abs. 3 KWG-E hinrei-

chend entgegengewirkt. 

 

Wir halten es nicht für angemessen, an den Meldepflichten zur modifizierten bilanziellen Eigenkapitalquote 

festzuhalten. Der Fortbestand würde für Institute, die am Basel III-Implementation Monitoring teilneh-

men, dazu führen, dass drei verschiedene Kennziffern mit vergleichbarer Zielsetzung berechnet bzw. ge-

meldet werden müssten. 

 

Der Gesetzentwurf sieht mit § 24 Abs. 1 Nr. 17 KWG die Einführung einer Anzeigepflicht für Gesellschaf-

terkredite vor, die nicht marküblich gewährt wurden oder nicht banküblich besichert sind. In der Begrün-

dung heißt es hierzu, dass es in der CRR keine entsprechende Abzugspflicht mehr gebe (vormals § 10 

Abs. 2a Satz 2 Nr. 4 und 5 KWG), diese Information jedoch relevant sei, um die effektive Kapitalaufbrin-

gung beurteilen zu können. Hierzu ist anzumerken, dass die CRR in Art. 26 (1)(b) implizit jedoch eine 

entsprechende Abzugspflicht  vorsieht – nämlich über das Verbot der direkten oder indirekten Finanzie-

rung der Kapitalaufbringung. Der am 4. April 2012 in einer Konsultationsfassung veröffentlichte techni-

sche Regulierungsstandard zum bankaufsichtlichen Eigenkapital konkretisiert dieses Prinzip der effektiven 

Kapitalaufbringung weiter in seinem Art. 6 insbesondere in Art. 6 (1)(d). Mit diesen Vorschriften wird dem 

Prinzip der effektiven Kapitalaufbringung bereits hinreichend Rechnung getragen. Einer zusätzlichen An-

zeigepflicht bedarf es insoweit nicht. Allenfalls dürfte sich eine Anzeigepflicht an der Definition der CRR 

bzw. des EBA-Regulierungsstandards zur abzugspflichtigen Finanzierung der Kapitalaufbringung orientie-

ren.  

 

Die in Gesetzestext und Begründung zu § 24 Abs. 1a Nr. 7. u. 8 KWG-E herangezogenen CRR-E-

Vorschriften sind lediglich Grundlage für die (klar umrissenen) Offenlegungspflichten der Institute im Zu-

sammenhang mit der Vergütungspolitik. Um darauf eine „proaktive“ (i.Ü. mit Blick auf § 56 KWG-E sank-

tionsbewährte) Pflicht der Institute zu stützen, „erforderliche“ (offenbar über Art. 432 CRR-E hinausge-

hende) Informationen zu Benchmarkzwecken anzuzeigen, ist die Vorschrift zu unbestimmt. Sofern, wie 

die Begründung vermuten lässt, EBA oder sonstige aufsichtsbehördliche Form- und Inhaltsvorgaben die 

Grundlage für die Anzeigepflicht sein sollen, wäre die Bezugnahme entsprechend zu berichtigen und vor 

allem (u.a. unter Beschränkung auf konkrete Meldevorgaben der Aufsichtsbehörde) zu verdeutlichen, 

dass es nicht in der Verantwortung des Institutes liegt, die „Notwendigkeit“ von Informationen zu bewer-

ten. 

 

Hinsichtlich § 24 Abs. 3a Nr. 4 KWG-E (Anzeigepflicht neuer Aufsichtsorganmitglieder) gelten die Anmer-

kungen zu § 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 15 KWG-E entsprechend. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 48 (§ 25a KWG-E) 

Nach § 25a Abs. 1 Satz 2 KWG-E sollen die Geschäftsleiter die erforderlichen Maßnahmen für die Ausar-

beitung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation ergreifen, sofern nicht das Verwaltungs- oder 
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Aufsichtsorgan entscheidet. Nach unserem Verständnis bestellt, überwacht und berät das Verwaltungs- 

und Aufsichtsorgan die Geschäftsleiter und ist in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für 

das Institut sind, unmittelbar eingebunden. Auch nach § 25d KWG-E soll dem Verwaltungs- und Auf-

sichtsorgan lediglich eine Kontroll- und Überwachungsfunktion zukommen. Auch aus der Entwurfsbegrün-

dung erschließt sich nicht, in welchen Bereichen dem Verwaltungs- und Aufsichtsorgan Entscheidungsbe-

fugnis und damit einhergehende Verantwortlichkeit für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines 

Instituts zukommen soll. Die vorgeschlagene Regelung sollte daher kritisch überprüft werden. 

 

Wir bitten um Klarstellung, dass zur „vorsichtigen Ermittlung der Risiken und der zu ihrer Abdeckung ver-

fügbaren Risikodeckungspotenziale“ im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung und Sicherstellung der 

Risikotragfähigkeit gemäß § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 KWG-E keine Anforderungen umgesetzt werden müs-

sen, die über das BaFin-Papier „Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte“ vom 

7. Dezember 2011 hinausgehen. Im Begründungsteil wird erläutert, dass die Anforderung des Vorsichts-

prinzips auch bisher schon aus der Forderung nach einer laufenden Sicherstellung der Risikotragfähigkeit 

hergeleitet werden konnte. Unseres Erachtens könnte deshalb auf eine explizite Erwähnung im Gesetzes-

text verzichtet werden. 

 

Nach der Gesetzesbegründung zu Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 soll die Compliance-Funktion für alle wesentlichen 

rechtlichen Regelungen und Vorgaben zuständig sein. Dies geht aus unserer Sicht weit über die avisierte 

Zielsetzung sowie die Anforderungen der EBA Guidelines on Internal Governance hinaus. Vielmehr sollte 

sich der Anwendungsbereich auf wesentliche rechtsverbindliche aufsichtsrechtliche Regelungen und Vor-

gaben beschränken. Vor diesem Hintergrund und auch im Hinblick auf eine Abgrenzung zu bestehenden 

Compliance-Funktionen (WpHG, Geldwäsche) regen wir an, anstelle des Begriffs „Compliance-Funktion“ 

den Begriff „Risk-Compliance-Funktion“ für die Zwecke von § 25a KWG zu verwenden. Für eine detaillier-

te Begründung möchten wir auf unsere Stellungnahme zur aktuellen Überarbeitung der MaRisk vom 12. 

September 2012 verweisen (siehe Anlage). 

 

Die nun erfolgte Klarstellung in der Gesetzesbegründung zu Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 wegen der Organisations-

freiheit bei den Compliance- und Risikocontrolling-Funktionen ist zu begrüßen. Allerdings darf dann einen 

Absatz weiter nicht von „Stellen“ die Rede sein, sondern von „Funktionen“. Was die mögliche Auslagerung 

von Funktionen (nicht Stellen) anbelangt, wäre dann auch der notwendige Gleichklang mit § 25a Abs. 2 

KWG gewahrt. 

 

Weisungsrechte gegenüber nachgeordneten Unternehmen  

 

Die geplante gesetzliche Neuregelung des § 25a Abs. 3 KWG enthält abweichend von der derzeitigen 

Rechtslage keinen Verweis mehr auf § 10a Abs. 12 Satz 2 KWG (künftig: § 10a Abs. 8 Satz 2 KWG), wo-

nach das übergeordnete Institut auf nachgeordnete Unternehmen nur insoweit einwirken darf, als dem 

„das allgemein geltende Gesellschaftsrecht nicht entgegensteht“. Hintergrund von § 10a Abs. 12 Satz 2 

KWG ist der Konflikt, der dadurch entsteht, dass der Gesetzgeber eine Durchsetzung des Aufsichtsrechts 

auch innerhalb von Gruppen bzw. Konzernen von oben nach unten sicherstellen möchte, demgegenüber 

aber das Gesellschaftsrecht jegliche Weisungen einer Muttergesellschaft an den Vorstand einer Tochter-

gesellschaft nicht zulässt (Vorstände sind nicht weisungsgebunden).  

 

Nach der Begründung des Regierungsentwurfs (S. 143/144) sei der Verweis auf § 10a KWG „obsolet“. Im 

Einklang mit der zugrunde liegenden Richtlinie (CRD IV) „sollen die Einwirkungsrechte des übergeordne-

ten Unternehmens uneingeschränkt gelten und auch nicht durch anderweitiges Gesellschaftsrecht be-
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schnitten werden“. Hiernach soll – anders als bei Tochtergesellschaften in Drittstaaten (vgl. § 25a Abs. 3 

Satz 3 KWG-E) – dem Gesellschaftsrecht künftig keine Beschränkungswirkung mehr zugemessen werden. 

Jedoch ist der Entwurfsbegründung auch zu entnehmen, dass das nachgeordnete Unternehmen die Wei-

sungen des übergeordneten Unternehmens auf deren Rechtmäßigkeit hin zu prüfen habe und die Ausfüh-

rung von Weisungen zum Abschluss „nachteiliger – insbesondere existenzgefährdender – Rechtsgeschäfte 

oder zur Durchführung anderer nachteiliger Maßnahmen“ verweigern können soll. Hierdurch sei „den 

Grundsätzen des deutschen Gesellschaftsrechts Rechnung getragen“. Hiernach sollen zumindest gewisse 

Grundsätze des Gesellschaftsrechts doch weiterhin gelten. 

 

Der Regierungsentwurf lässt daher offen, ob künftig dem Aufsichtsrecht Vorrang vor dem Gesellschafts-

recht einzuräumen ist. Falls ja, bedarf dies auch einer explizit gesetzlichen Regelung. Unzureichend sind 

Ausführungen in der Gesetzesbegründung oder die bloße Streichung des vorgenannten Verweises auf 

§ 10a KWG. Zudem wären im Zuge der Aufnahme einer „Vorrangregelung“ auch die weiteren gesell-

schaftsrechtlichen Implikationen sowie aufsichtsrechtliche Aspekte zu regeln (z. B. eigenverantwortliche 

Strategie durch Tochterunternehmen, insbesondere wenn diese einem abweichenden Aufsichtsregime – z. 

B. VAG, InvG – unterliegen). Ferner stellt sich die Frage, ob der in der Entwurfsbegründung verwendete 

Begriff der „nachteiligen“ Weisung nur Extremfälle (wie die beispielhaft genannte „existenzgefährdende“ 

Weisung) oder auch jegliche nachteilige Weisung erfasst. Im letzteren Fall wäre die Erteilung von Weisun-

gen zur Geschäftsorganisation wohl praktisch unmöglich, weil zahlreiche Weisungen in diesem Bereich für 

nachgeordnete Unternehmen (wirtschaftlich) nachteilig sein können (z. B. Aufbau einer bestimmten Or-

ganisationsstruktur, gegebenenfalls verbunden mit einem Personalaufbau). Zudem bedürfte es im Falle 

grenzüberschreiten tätiger Gruppen in der EU der Verankerung einer „Vorrangregelung“ in einer EU-

Verordnung. Die Verpflichtung in Art. 104 Abs. 2 CRD IV-E ist anders als in der Gesetzesbegründung aus-

geführt, nicht ausreichend, wenn ein Mitgliedsstaat innerhalb der EU einen entsprechenden Vorrang des 

Aufsichtsrechts vor dem Gesellschaftsrecht nicht vorsieht. Daher wäre eine nationale „Vorrangregelung“ 

nicht ausreichend. 

 

Vor diesem Hintergrund sprechen wir uns nachdrücklich für die Beibehaltung des Verweises auf § 10 

a Abs. 8 KWG aus.  Nach § 25a Abs. 3 Satz 1 KWG-E sollte daher der gestrichenen Abs. 1a Satz 2 KWG 

wieder wie folgt eingefügt werden: „§ 10a Abs. 8 KWG gilt entsprechend.“  

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 48 (§ 25c KWG-E) 

Zunächst begrüßen wir, dass im Rahmen der Richtlinienumsetzung die bislang nicht ausdrücklich gesetz-

lich geregelten Anforderungen an die Eignung von Geschäftsleitern ins KWG übernommen werden. Dies 

dient der Klarheit des Gesetzes und fördert die Rechtssicherheit.  

 

§ 25c Abs. 2 Nr. 1 KWG-E verpflichtet die Geschäftsleiter zum Beschluss von „Grundsätzen einer ord-

nungsgemäßen Geschäftsführung“. Vor dem Hintergrund der bestehenden MaRisk, die bereits verpflich-

tend anzuwenden sind, ist nicht klar, welcher Regelungsgehalt aus diesen zu beschließenden Grundsätzen 

hervorgehen soll, der nicht bereits durch die MaRisk abgedeckt wird. Hier ergibt sich mindestens ein zu-

sätzlicher administrativer Mehraufwand für das parallele Vorhalten identischer Regelungen und ein zu den 

MaRisk konkurrierendes, internes Regelwerk. 

 

Nach Art. 86 Abs. 1 Ziffer 1 lit. b) des CRD IV-E ist das Leitungsorgan entgegen der Regelung in § 25c 

Abs. 2 Nr. 2 KWG-E nur für die wirksame Überwachung des oberen Managements verantwortlich. Vor 

diesem Hintergrund sollte der Wortlaut von § 25c Abs. 2 Nr. 2 KWG-E angepasst werden. 
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Auf die vorgesehene Statuierung von zusätzlichen Vorgaben zum zeitlichen Engagement mit § 25c Abs. 2 

Nr. 3 KWG-E sollte verzichtet werden. Zum einen findet die Vorgabe keine Entsprechung in Art. 86 Abs. 1 

Ziff. 1 des CRD IV-E. Zum anderen wird bereits in § 25c Abs. 1 Satz 1 KWG-E in Umsetzung von Art. 86 

Abs. 1 Satz 1 CRD IV-E die Verpflichtung eingeführt, dass die Geschäftsleitung der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben „ausreichend“ Zeit zu widmen hat. Die geplante Ziffer 3 stellt daher eine überflüssige Doppe-

lung dar.  

 

Wir sprechen uns prinzipiell gegen die in § 25c Abs. 2 Nr. 4 KWG-E vorgesehenen, nicht auf die CRD IV 

zurückzuführenden, Vorgaben zur Ausgestaltung der Verantwortung der Geschäftsleitung für eine ange-

messene und transparente Unternehmensstruktur aus. Zumindest jedoch sind die in der Norm verwende-

ten Begriffe auslegungsfähig und -bedürftig. Hier sollten im Interesse der Rechtssicherheit für alle Betei-

ligten, sowohl der Regelungsadressaten als auch der Aufsicht, die diesbezüglichen EBA-Guidelines nicht 

wörtlich übernommen bzw. übersetzt, sondern klare Vorgaben getroffen werden. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 48 (§ 25d KWG-E) 

Mit § 25d KWG-E sollen Regelungen des früheren § 36 KWG übernommen und u. a. Anforderungen an die 

fachliche Eignung und Zuverlässigkeit von Aufsichtsorganen statuiert werden. Angesichts der Dynamik 

des Regulierungsprozesses in diesem Bereich (noch nicht abgeschlossenes CRD IV-Regelungsvorhaben, 

EBA-Guidelines on Internal Governance, EBA-Konsultation zur Geeignetheit von Geschäftsführern und 

Aufsichtsräten sowie Personen in Schlüsselpositionen sowie Überarbeitung des BaFin-Merkblatts zur Kon-

trolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und VAG) ist für einheitliche, 

konsistente und nicht in kürzester Zeit zu modifizierende Anforderungen Sorge zu tragen, auf deren 

Grundlage dann auch tragfähige Entscheidungen z.B. im Rahmen der Neubesetzung von Positionen der 

Verwaltungs- und Aufsichtsorgane der Unternehmen getroffen werden können.   

 

Abs. 3 

Mit § 25d Abs. 3 Nr. 1 KWG-E soll Art. 86 Ziff. 1 lit. c CRD IV-E umgesetzt werden. Aus unserer Sicht 

sollte nicht über den Wortlaut des CRD IV-E in der Fassung des vom ECOFIN vorgelegten Vorschlags für 

die Trilogverhandlungen hinausgegangen werden. Nach Art 86 Nr. 1 lit. c CRD IV-E darf der Vorsitzende 

des Leitungsorgans nämlich nur nicht zugleich die Funktion des Chief Executive Officers wahrnehmen, 

also der Aufsichtsrats- bzw. Verwaltungsratsvorsitzende darf nicht zugleich der Vorstandsvorsitzende 

sein. § 25d Abs. 3 Nr. 1 KWG-E sollte daher entsprechend angepasst werden. 

 

§ 25d Abs. 3 Nr. 2 KWG-E übernimmt die derzeitige Regelungen des § 36 Abs. 3 Satz 5 KWG. Die Rege-

lung findet keine Entsprechung in den Vorgaben der CRD IV-Richtlinie zum Leitungsorgan. Daher sollte 

kritisch geprüft werden, ob an dieser Regelung und falls ja, in welcher Form, festzuhalten ist: So sieht der 

Deutsche Corporate Governance Kodex berechtigterweise eine Ausnahme bei der Besetzung von Kontroll-

gremien durch ehemalige Vorstandsmitglieder vor, sofern dies in geeigneter Weise begründet wird. Hin-

tergrund dieser Ausnahme ist insbesondere, dass gerade ehemalige Geschäftsleiter von Instituten wegen 

ihrer genauen Kenntnis des Unternehmens für die Erfüllung der Aufgaben des Aufsichtsrates förderlich 

sind. Jedenfalls sollte eine zeitliche Einschränkung des Verbots für ehemalige Geschäftsleiter bei der Be-

setzung von Kontrollgremien des gleichen Instituts zwingend in Betracht gezogen werden. So sollten Ge-

schäftsleiter nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums (zum Beispiel von zwei Jahren) als unabhängig 

gelten. Auch nach der Empfehlung der Europäischen Kommission vom 15. Februar 2005 zu den Aufgaben 

von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften sowie zu 

den Ausschüssen des Verwaltungs-/Aufsichtsrats (2005/162/EG) sind ehemalige Geschäftsleiter nach 
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Ablauf einer „Cooling-Off“-Periode als unabhängige Aufsichtsratsmitglieder einzustufen. Auf diese Weise 

wäre beispielweise eine Berufung in ein Kontrollgremium eines Instituts ermöglicht, in dem vor Jahren 

eine Geschäftsleitertätigkeit bestand. Insbesondere mit Blick auf die nicht zuletzt mit der CRD IV steigen-

den Qualifikationsanforderungen sollte der – ohnehin beschränkte – Kreis eventueller, qualifizierter Kan-

didaten nicht durch eine zeitlich unbefristete Sperr-Regelung zusätzlich eingeengt werden. 

 

Mit Blick auf § 25d Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4 KWG-E sehen die aktuellen Vorschläge zu Art. 87 Abs. 1 lit. a 

der CRD IV eine Beschränkung nicht für alle Institute, sondern nur solche Institute vor, die u. a. aufgrund 

Umfangs und der Komplexität der Tätigkeiten als „bedeutend“ einzustufen sind. Wir sehen keinen Anlass 

für eine Verschärfung und plädieren dafür, die Regelung eins zu eins umzusetzen. Zudem sollte Konsis-

tenz zwischen der Regelung zu den Mandaten, die bei der Höchstanzahl zu berücksichtigen sind und den 

Mandaten für die eine Privilegierung in Betracht kommt, hergestellt werden. Werden alle Aufsichtsmanda-

te im Rahmen der Höchstanzahl berücksichtigt, sollte dies auch im Rahmen der Privilegierung des § 25d 

Abs. 3 Satz 2 KWG gelten. Wird hingegen an der bisherigen Beschränkung gemäß § 36 Abs. 3 KWG fest-

gehalten, wonach nur Aufsichtsmandate bei Unternehmen berücksichtigt werden, über die die BaFin die 

Aufsicht ausübt, sollte dies ebenfalls sowohl im Rahmen der Höchstgrenze als auch im Rahmen der Privi-

legierungsregelung erfolgen.  

 

Zugleich möchten wir an dieser Stelle auf das Problem der Normenkollision bei geborenen Organmitglie-

dern hinweisen, die Kraft ihrer Funktion automatisch dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans angehören. 

Es sollten daher Ausnahmeregelungen für geborene Organmitglieder geschaffen werden. Mit Blick auf die 

Begrenzung der Höchstzahl von Mandaten regen wir zugleich eine Ausnahmevorschrift für bereits beste-

hende Mandate an. 

 

In § 25d Abs. 3 Satz 2 KWG-E vermissen wir ferner die in Art. 87 Abs. 1 lit. a der CRD IV am Ende vorge-

sehene Regelung, wonach auch Mandate, die innerhalb eines Konzerns ausgeübt werden, als ein Mandat 

angesehen werden. Insofern würde bei einer unveränderten Umsetzung die bereits jetzt bestehende In-

konsistenz zu den Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) aufrechterhalten. Denn wäh-

rend nach dem VAG Mandate innerhalb einer Versicherungsgruppe nur gemeinsam als ein Mandat auf die 

auch dort geltende Höchstgrenze von fünf Aufsichtsmandaten angerechnet werden, werden diese Manda-

te auf die Höchstgrenze nach dem KWG als individuelle Mandate angerechnet. Dies bereitet aktuell in der 

Praxis erhebliche Probleme bei der Besetzung von Aufsichtsmandaten in Kreditinstituten und Versiche-

rungsunternehmen, die durch das CRD IV-Umsetzungsgesetz behoben werden sollten. 

 

Dabei sollte § 25d Abs. 3 Satz 2 KWG-E auch dahingehend modifiziert werden, dass nicht nur Mandate 

innerhalb einer Gruppe im Sinne des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises, sondern auch im Sinne 

des handelsrechtlichen Konsolidierungskreises erfasst werden. Dies stünde im Einklang mit der vorge-

nannten Vorgabe der CRD IV, die eine Einschränkung des Gruppenbegriffs nicht vorsieht. Zum anderen 

würde dies der Praxis Rechnung tragen, wo die Integration von Managementfunktionen in Konzernstruk-

turen häufig die Tätigkeit als Vorstand oder Geschäftsführer von kleinen Tochterunternehmen (einschließ-

lich Vorratsgesellschaften), die nicht in die aufsichtsrechtliche Konsolidierung einbezogen wer-den müs-

sen, mit umfasst. § 25d Abs. 3 Satz 2 letzter Halbsatz KWG-E sollte daher um den folgenden Zusatz er-

gänzt werden: „oder die in den gleichen konsolidierten Abschluss nach anwendbaren Rechnungslegungs-

standards einbezogen werden.“ 
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Ferner ist es wichtig, auch die für verschiedene weitere Beteiligungsformen vorgesehenen Kumulierungs-

vorschriften aus dem Kompromisstext des Europäischen Parlamentes zur CRD IV in nationales Recht zu 

übernehmen. Auch bei Minderheitsbeteiligungen dient in verschiedenen in der deutschen Kreditwirtschaft 

üblichen Konstellationen eine Vertretung im Aufsichtsorgan einer besseren Überwaschung und Kontrolle. 

Wegen der bestehenden engen Verbindung ist eine höhere Anzahl an Mandaten auch nicht mit einem im 

gleichen Maße höheren Arbeitsanfall auf Seiten der Mandatsträger verbunden. Da es sich hierbei nicht nur 

um Institute im Sinne des KWG handelt, genügt hierfür auch nicht die entsprechende Kumulierungsvor-

schrift für Mandate bei Unternehmen, die demselben Sicherungssystem angehören. 

 

Eine entsprechende Kumulierung wäre auch aufgrund der in der CRD IV enthaltenen Privilegierungstatbe-

stände möglich. So sieht der Kompromisstext des Europäischen Parlamentes eine Kumulierung von Man-

daten z. B. auch bei Unternehmen vor, an denen qualifizierte Beteiligungen im Sinne von Art. 4 Abs. 21 

CRR oder „Beteiligungen“ im Sinne von Art. 4 Abs. 49 CRR bestehen oder mit denen eine enge Verbin-

dung im Sinne von Art. 4 Abs. 72 besteht. Diese Regelungen wurden bisher noch nicht in den Regie-

rungsentwurf für ein CRD IV-Umsetzungsgesetz aufgenommen. Wir schlagen daher vor, in § 25d Abs. 3 

KWG-E im Anschluss an Satz 2 folgenden Satz anzufügen: 

 

„Ebenfalls jeweils als nur ein Mandat gelten mehrere Mandate in Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen, 

wenn die Mandate bei Unternehmen wahrgenommen werden, an denen die juristische Person, bei der der 

Mandatsträger dem Geschäftsführungsorgan angehört, eine qualifizierte Beteiligung im Sinne von Art. 4 

Abs. 21 CRR, eine Beteiligung im Sinne von Art. 4 Abs. 49 CRR hält oder mit denen eine enge Verbindung 

im Sinne von Art. 4 Abs. 72 besteht.“ 

 

Abs. 7 

Die Begründung, wonach bei einem Aufsichtsorgan, welches aus mehr als neun Personen besteht, Aus-

schussbildungen grundsätzlich notwendig seien, erscheint als willkürliche Festlegung und übermäßige 

Einschränkung des nach dem vorgeschlagenen Gesetzeswortlaut bestehenden Ermessens des Aufsichtsra-

tes. Die Festlegung der Zahl von neun Aufsichtsorganmitgliedern als Schwellenwert ist nicht sachlich un-

terlegt; die Anzahl der Aufsichtsorganmitglieder steht nicht in Verbindung mit der Größe und Bedeutung 

des Instituts. Sachgerechter wäre es, die Entscheidung zur Ausschussbildung einer eigenverantwortlichen 

und für Dritte nachvollziehbaren Einschätzung der Institute zu überlassen. 

 

Der Gesetzesentwurf sieht i.Ü. vor, dass jeder Ausschuss eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden ernen-

nen soll (Abs. 7 Satz 2). Soweit es sich bei dem Aufsichtsorgan um einen Aufsichtsrat i.S.d. Aktiengeset-

zes handelt, greift diese Regelung in das aus § 107 Abs. 3 AktG abzuleitende Recht der Selbstorganisation 

des Aufsichtsrates ein. Aus diesem Recht folgt, dass es (abgesehen vom Vermittlungsausschuss nach dem 

MitBestG) im freien Ermessen des Aufsichtsrats steht, Ausschüsse zu bilden, zu entscheiden, ob die gebil-

deten Ausschüsse einen Vorsitzenden haben, und - sofern dies als sinnvoll erachtet wird - einen solchen 

per Beschluss zu benennen. Die vorliegende Entwurfsfassung normiert stattdessen zwar nur als Sollvor-

schrift aber damit als gesetzliches Leitbild, dass der Ausschuss selbst den Vorsitzenden ernennt. Auch 

dies ist zwar grundsätzlich aktienrechtlich zulässig. Allerdings nur dann, wenn das Plenum diesbezüglich 

keine Entscheidung getroffen hat. Der Aufsichtsrat kann die Kompetenz zur Benennung des Vorsitzenden 

eines Ausschusses jederzeit zurück ins Plenum ziehen. Dies ist  aus dem Recht der Selbstorganisation des 

Aufsichtsrats und dem sich ebenfalls hieraus ergebenden Grundsatz abzuleiten, dass der Aufsichtsrat ei-

nen Ausschuss sogar vollständig auflösen kann. Die geplanten Regelungen des KWG widersprächen inso-

fern den Regelungen und Grundsätzen des Aktienrechts. Der Konflikt wäre zu entschärfen, indem Abs. 7 

S. 2 ersetzt wird durch die Formulierung „Jeder Ausschuss soll einen Vorsitzenden haben.“. 
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Abs. 8 - 12 

Das vorgesehene Auskunftsrecht der jeweiligen Ausschussvorsitzenden gegenüber der Internen Revision 

und dem Risikocontrolling steht im Widerspruch zu den gesellschaftsrechtlichen Regelungen. Danach ist 

ein Auskunftsrecht des Aufsichtsrates gegenüber Angestellten der Gesellschaft „über den Kopf des Vor-

stands hinweg“ unzulässig. Daher sollte, entsprechend den Regelungen in den MaRisk, den Ausschussvor-

sitzenden lediglich ein Fragerecht gegenüber dem Vorstand eingeräumt werden. 

 

Abs. 9  

Gemäß § 25d Abs. 9 Satz 1 KWG-E sollen Institute grundsätzlich zur Einrichtung eines Prüfungsausschus-

ses verpflichtet werden (sofern das Aufsichtsorgan zehn oder mehr Mitglieder hat). Die vorgesehenen 

Vorschriften zur Einrichtung des Prüfungsausschusses, zu seinen Aufgaben und zur Zusammensetzung 

orientierten sich eng an Art. 31 des EU-Vorschlags für eine "Verordnung über spezifische Anforderungen 

für die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse". Diese Verordnung soll nach den 

Vorstellungen der EU-Kommission für alle Kreditinstitute und Finanzdienstleister gelten. Aus hiesiger Sicht 

ist nicht nachvollziehbar, warum die Thematik "Prüfungsausschuss" zum gegenwärtigen Zeitpunkt gere-

gelt werden soll, da die Vorschriften voraussichtlich in überschaubarer Zeit durch direkt geltende Vor-

schriften einer EU-Verordnung hinfällig werden.  

 

Ferner sollte es in Anlehnung an § 100 Abs. 5 AktG ausreichen, wenn ein Mitglied des Prüfungsausschus-

ses über den entsprechenden Sachverstand verfügt; es muss nicht zwingend der Vorsitzende sein. 

 

Eine Klarstellung erscheint sinnvoll, dass bei Pflichtprüfungen (z.B. auf Basis von § 55 Abs. 1 GenG) der 

Prüfungsausschuss (sofern gebildet) keine Vorschläge über die Bestellung des Abschlussprüfers und des-

sen Vergütungshöhe unterbreiten muss.  

 

Abs. 10 

Anknüpfend an die begrüßenswerte Möglichkeit, den Risikoausschuss gemäß Abs. 8 und den Prüfungsaus-

schuss gemäß Abs. 9 als gemeinsamen Ausschuss zu bestellen, bedarf es im Umkehrschluss einer ent-

sprechenden Regelung für den Nominierungsausschuss gemäß Abs. 11 und den Vergütungskontrollaus-

schuss gemäß Abs. 12. Hierzu könnte ein neu zu schaffender Abs. 13 eingefügt werden. Alternativ wäre 

die Regelung in Abs. 10 auf die generische Aussage zu erweitern, dass das Aufsichtsorgan gemeinsame 

Ausschusszuständigkeiten durch entsprechende Ausschussbestellung begründen kann, soweit dies unter 

Berücksichtigung der Kriterien nach Abs. 7 Satz 1 sinnvoll ist. Die Zusammenfassung der dem Normie-

rungsausschuss bzw. dem Vergütungskontrollausschuss zugewiesenen Themen – es handelt sich bei bei-

den Ausschüssen jeweils um Personalthemen – erscheint mindestens so sinnvoll wie die Zusammenfas-

sung des Risiko- und Prüfungsausschusses. Eine generische Regelung würde den Unternehmen, die ent-

sprechende Ausschüsse bilden müssen, die notwendige Flexibilität verschaffen, um Personalthemen effi-

zient auf Ausschussebene zu behandeln. Außerdem steht sie im Einklang mit dem aktienrechtlichen 

Grundsatz des Selbstorganisationsrechts des Aufsichtsrats (§ 107 Abs. 3 AktG) (vgl.o. zu Abs. 7). 

 

Abs. 11 

Uns erscheint die Aufgabe eines aus der Mitte des Aufsichtsorgans gebildeten Nominierungsausschusses, 

in regelmäßigen Abständen die Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitglieder des Aufsichtsorgans zu bewer-

ten (§ 25d Abs. 11 Satz 2 Nr. 3 KWG-E), zumindest fragwürdig, da die Mitglieder sich teilweise selbst 

bewerten müssten. Darüber hinaus sind die Sachverstands-Anforderungen des Ausschuss-Vorsitzenden 

überzogen.  
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Gemäß Abs. 11 Satz 5 sollen die Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes durch dem Nominierungsaus-

schuss zugewiesene Aufgaben unberührt bleiben. Dies bedeutet faktisch, dass sich der Nominierungsaus-

schuss nur mit solchen Mitgliedern des Aufsichtsorgans befassen kann, die nicht nach den Regeln der 

Mitbestimmungsgesetze, sondern von der Hauptversammlung gewählt werden. Das hieße, der Nominie-

rungsausschuss wäre nur für die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat einer mitbestimmten Aktiengesell-

schaft zuständig. Bei dieser Sachlage ist es nicht sachgerecht, wenn im Nominierungsausschuss auch 

Arbeitnehmervertreter vertreten sind und Stimmrecht haben. Nach aktienrechtlichen Grundsätzen können 

Arbeitnehmervertreter aber nicht generell aus Ausschüssen, die sich mit Personalthemen befassen, aus-

geschlossen werden. Dies gilt umso mehr, da der Nominierungsausschuss ausdrücklich auch bzgl. der 

Besetzung von Geschäftsleiterpositionen tätig wird. Vor diesem Hintergrund bedarf es dringend einer Re-

gelung, dass Arbeitnehmervertreter im Nominierungsausschuss nicht stimmberechtigt sind, soweit sich 

der Nominierungsausschuss mit den Eignervertretern im Aufsichtsrat befasst. Eine ähnliche Regelung 

findet sich im anderen Zusammenhang in § 32 Abs. 1 S. 2 1. Hs. MitbestG („diese Beschlüsse bedürfen 

nur der Mehrheit der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner“). Hierauf wäre zu verweisen 

bzw. eine entsprechende Regelung am Ende von Abs. 11 zu ergänzen. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf die Anmerkung zu Abs. 10 (Bildung eines gemeinsamen Ausschusses). 

 

Abs. 12 

§ 25d Abs. 12 KWG-E soll in Umsetzung von Art. 91 CRD IV-E das Verwaltungs- und Aufsichtsorgan zur 

Einrichtung eines Vergütungskontrollausschusses „aus seiner Mitte“ verpflichten, der die angemessene 

Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Geschäftsleiter und Mitarbeiter überwacht. 

 

Nach Art. 91 CDR-IV-E besteht eine solche Pflicht jedoch nur für solche Institute, die als „bedeutend“ 

einzustufen sind. Die Vorgabe sollte daher entsprechend auch ausdrücklich ins nationale Recht umgesetzt 

werden. Andernfalls würden auch kleinere oder weniger komplexere Institute (selbst wenn sie keine oder 

nur in einem völlig untergeordneten Umfang erfolgsabhängige Vergütungen zahlen) gezwungen werden, 

einen europarechtlich nicht gebotenen Vergütungskontrollausschuss einzurichten.  

 

Bei der Ausgestaltung des Aufgabenkreises des Vergütungskontrollausschusses muss zudem den in die-

sem Bereich bestehenden Vorgaben des Gesellschafts- und Aufsichtsrechts zur Ausgestaltung der Vergü-

tungssysteme für die Geschäftsleiter Rechnung getragen werden: So ist für das Vergütungssystem der 

Geschäftsleiter das Verwaltungs-/Aufsichtsorgan zuständig (vgl. § 3 Abs. 1 InstitutsVergV, § 84 Abs. 1 

AktG). Daher sollte auch zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten zum einen § 25d Abs. 12 Satz 2 Nr. 1 

1. Halbsatz KWG-E ("überwacht die angemessene Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Geschäfts-

leiter") so gefasst werden, dass nicht der Eindruck entsteht, als würde der neu gebildete Vergütungskon-

trollausschuss seinerseits das Aufsichtsorgan überwachen. Vielmehr ist der Vergütungskontrollausschuss 

ein Gremium des Aufsichtsrats und überwacht als solches den Vorstand. Zum anderen sollte in § 25d Abs. 

12 Satz 2 Nr. 1 2. Halbsatz KWG-E ("unterstützt das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan bei der Überwa-

chung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für die Geschäftsleiter") klar zum Aus-

druck kommen, dass das Verwaltungs-/Aufsichtsorgan das Vergütungssystem für die Geschäftsleiter nicht 

nur überwacht, sondern selbst festlegt. In § 25d Abs. 12 Satz 2 Nr. 1 KWG-E sollte vor diesem Hinter-

grund ins-besondere zum Ausdruck gebracht werden, dass der Vergütungskontrollausschuss das (durch 

die Geschäftsleiter bzw. dessen Vergütungsausschuss erstellte) Vergütungssystem für Mitarbeiter über-

wacht und das Verwaltungs-/Aufsichtsorgan bei der Erstellung des Vergütungssystems für die Geschäfts-

leiter berät. 
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Hinsichtlich der Vergütung der Mitarbeiter ist klarzustellen, dass sich die „Ausgestaltung der Vergütungen“ 

(vgl. § 25d Abs. 12 KWG-E) nicht auf Fragen der konkreten Vergütungshöhe bezieht. Vorzugsweise wäre, 

den Begriff „Vergütung“ jeweils auszutauschen gegen „Vergütungssystematik“. 

 

Unzureichend geregelt ist auch das Verhältnis des nach § 25d Abs. 12 KWG-E einzurichtenden „Vergü-

tungskontrollausschusses“ des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und dessen Verhältnis zu dem nach § 6 

der Instituts-Vergütungsverordnung von „bedeutenden“ Instituten einzurichtenden Vergütungsausschuss, 

in dem neben Mitarbeitern der Personalabteilung und geschäftsinitiierenden Organisationseinheiten zu-

dem Kontrolleinheiten vertreten sein müssen - auch die Interne Revision ist im Rahmen ihrer Aufgaben 

einzubeziehen:  

 

So ist es Aufgabe des Vergütungsausschuss die Angemessenheit der Vergütungssysteme zu 

„überwachen“ (§ 6 Abs. 1 Satz 1 InstitutsVergV). Allerdings kann dem Vergütungsausschuss auch 

die „Ausgestaltung und Weiterentwicklung“ der Vergütungssysteme übertragen werden (§ 6 Abs. 

1 Satz 2 InstitutsVergV). Bereits derzeit ist offen, wie sich diese Kontroll- und Gestaltungsfunktion 

mit den bereits für diesen Bereich bestehen Vorgaben in Einklang bringen lässt. Durch die Statu-

ierung eine Vergütungskontrollausschusses des Verwaltungs-/Aufsichtsorgans scheint nun aber 

eine „übergeordnete Kontrollinstanz“ in Vergütungsfragen geschaffen zu werden. Fraglich ist, ob 

der Vergütungsausschuss damit seine Kontrollfunktion verliert, selbst also nur noch gestaltend tä-

tig ist und dabei – was aus unserer Sicht sachgerecht wäre – vom neuen Vergütungskontrollaus-

schuss des Verwaltungs-/Aufsichtsorgan kontrolliert wird. Eine diesbezügliche Klarstellung er-

scheint daher angezeigt. 

 

Derzeit besteht eine Berichtspflicht des Vergütungsausschusses gegenüber dem Verwaltungs-/ 

Aufsichtsorgan (§ 6 Abs. 3 Satz 1 InstitutsVergV). Es wäre wünschenswert zu klären, ob der Ver-

gütungsausschuss zukünftig nicht sinnvollerweise direkt an den Vergütungskontrollausschuss be-

richten sollte. 

 

Für Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaften sind nach § 107 Abs. 3 Satz 3 AktG Fragen 

der Vorstandsvergütung  zudem im Aufsichtsratsplenum zu behandeln sind. Auch hier sollte daher das 

Verhältnis beider Regelungen zueinander klar geregelt werden.  

 

Nach § 25d Abs. 12 Satz 2 Nr. 1 KWG-E hat der AR-Vergütungsausschuss insbesondere die angemessene 

Ausgestaltung der Vergütungen für die Leiter der Risikocontrolling-Funktion und der Compliance-Funktion 

sowie solcher Mitarbeiter zu überwachen, die einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil des 

Instituts haben. Art. 88 Abs. 2f CRD IV-E sieht eine ähnliche Regelung vor („die Vergütung der höheren 

Führungskräfte der Risikomanagement- und Compliance-Funktion wird unmittelbar von dem … Vergü-

tungsausschuss, oder – falls ein solcher nicht eingesetzt wurde – vom Leitungsorgan überwacht“). Eine 

Klarstellung erscheint zumindest in der Gesetzesbegründung sinnvoll, dass die Verantwortlichkeiten nicht 

auf das gesamte Aufsichtsgremien übergehen, sofern kein AR-Vergütungsausschuss gebildet worden ist. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf die Anmerkung zu Abs. 10 (Bildung eines gemeinsamen Ausschusses). 
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Zu Artikel 1 Nr. 48 (§ 25e KWG-E) 

Die in dem deutschen Gesetzentwurf des CRD IV- Umsetzungsgesetzes übernommene Regelung aus Art. 

5 Abs. 2 des Vorschlags der Europäischen Kommission für eine "Richtlinie des Europäischen Parlaments 

und des Rates über Wohnimmobilienkreditverträge" ( Hyp Rili-Entwurf) sollte in der vorgeschlagenen 

Form nicht übernommen werden. Zum einen stehen den Regelungen in Art. 5 Abs. 1 und 2 Hyp RiLi-

Entwurf insgesamt sehr grundlegende Bedenken entgegen. Wegen der Einzelheiten dürfen wir insoweit 

der Einfachheit halber auf die als Anlage beigefügte gemeinsame Stellungnahme der DK und des Ge-

samtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zum Hyp Rili-Entwurf verweisen (siehe dort 

insbesondere Abschnitt  I. 3 und III. 4.). Außerdem zeigt auch bereits der laufende Diskussionsprozess 

auf europäischer Ebene sowohl im Rat als auch im Europäischen Parlament, dass die von der Kommission 

in Art. 5 Abs. 2 vorgeschlagene Regelung so nicht in Kraft treten wird, da sie so nicht konsensfähig ist. 

Der deutsche Gesetzgeber sollte daher darauf verzichten, im Zuge der Umsetzung der "CRD IV" eine Re-

gelung aus einem Richtlinienentwurf der Kommission zu einer anderen Thematik - hier dem Bereich des 

Hypothekarkreditrechts - zu übernehmen, von der sich bereits abzeichnet, dass sie so nicht in Kraft treten 

wird. Auch ist eine solche Regelung durch die EU-rechtlichen Vorgaben der CRD IV nicht zwingend indi-

ziert. Sofern der deutsche Gesetzgeber für die in Rede stehende Regelung in Art. 5 Abs. 2 der Hyp RiLi 

auch im Rahmen der Umsetzung der CRD IV Bedarf sehen sollte, scheint es angebracht, zunächst das 

Ergebnis der laufenden Erörterungen zu Art 5. der Hyp Rili-Entwurf abzuwarten und dann ggf. zu einem 

späteren Zeitpunkt in § 25 e KWG eine ergänzende Regelung aufzunehmen. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 56 (§ 26a KWG-E) 

Artikel 101 CRR-E (als Grundlage für § 26a KWG-E) sieht Angabepflichten zu "legal structure and gover-

nance and organisational structure" nur für Mutterunternehmen von Institutsgruppen ("parent underta-

kings ... of the group of institutions") vor. § 26a KWG-E („die rechtliche und die organisatorische Struktur 

sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Gruppe darzustellen") ist daher zu 

unspezifisch sollte entsprechend klarstellend angepasst werden. 

 

Es ist im Übrigen nicht nachvollziehbar aus welchem Grund in § 26a Abs. 1 KWG-E weitere, über die CRR 

hinausgehende Angaben zur organisatorischen Struktur sowie den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen 

Geschäftsführung der Gruppe offenzulegen sind. Mit diesen Offenlegungsanforderungen würden die ei-

gentlich risikoorientierten aufsichtlichen Offenlegungspflichten um risikofremde Themen erweitert werden, 

deren Nutzen im Hinblick auf das übergreifende Ziel der "Marktdisziplin" zumindest anzuzweifeln sind.  

Letztlich regen wir in diesem Zusammenhang an, im Rahmen der nationalen Umsetzungsmöglichkeiten 

den Kreis betroffener Unternehmen praxis- und empfängerorientiert einzugrenzen, wie z.B. bei Umset-

zung des deutschen "Corporate Governance Kodex" praktiziert, für ausgewählte börsennotierte Gesell-

schaften. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 57 (§ 29 KWG-E) 

Durch § 29 KWG-E in der vorliegenden Fassung wird auch eine Prüfungspflicht für Anzeigepflichten nach 

Art. 87 - 375 CRR-E eingeführt. Als Konsequenz würde auch die Anzeige von Finanzdaten nach Art. 95 

Abs. 1 CRR-E unter die Prüfungspflicht fallen. 

 

Die Prüfung der Meldung von aufsichtlichen Kennzahlen wie z. B. der Solvenzquote oder der Großkredit-

grenze, ist unabdinglich, da sichergestellt sein muss, dass die aufsichtliche Anforderung korrekt erfüllt ist 

bzw. war. Die Prüfung der Meldung von Finanzdaten hingegen würde solch einen Zweck nicht erfüllen, da 
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der Sinn und Zweck der Meldung lediglich die Bereitstellung von Information ist. Insofern ist der Mehrwert 

einer solchen Prüfung für uns nicht erkennbar. Im Extremfall würde 12 Monate nach Abgabe einer Quar-

talsmeldung festgestellt, dass eine gemeldete Zahl, die in der Zwischenzeit möglicherweise schon mehr-

fach korrigiert wurde, fehlerhaft war. Eine fehlerhafte Zahl würde jedoch keine aufsichtsrechtliche Konse-

quenz haben. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die bisherige Meldung von Finanzdaten im Rahmen der Bista auch nicht der 

Prüfungspflicht nach § 29 KWG unterliegt. Dies findet seinen Grund darin, dass die zu meldenden Finanz-

daten auf dem externen Rechenwerk der Institute basieren. Diese Daten unterliegen bereits Pflichtprü-

fungen, die im Handelsgesetzbuch geregelt sind. Durch die Aufnahme der Prüfungspflicht für Anzeige-

pflichten nach Art. 87 - 375 CRR-E in § 29 KWG-E würde eine Prüfungspflicht über das KWG eingeführt, 

der nach dem derzeitigen Verständnis der Wirtschaftsprüfer auch eine inhaltliche Prüfung inhärent wäre. 

Eine wie auch immer geartete Verschärfung der handelsrechtlichen Prüfungspflichten über das KWG hal-

ten wir jedoch keinesfalls für sachgerecht. Insgesamt würde die Prüfungspflicht zu signifikanten unnöti-

gen Belastungen deutscher Institute führen. Daher plädieren wir dringend dafür, sämtliche Finanzdaten-

meldungen aus dem Anwendungsbereich des § 29 KWG-E zu entfernen.  

 

Ebenfalls in die Prüfungspflichten würden über den Hinweis auf § 11 KWG-E die neu zu berechnenden 

Liquiditätskennziffern fallen. Hierbei darf nicht übersehen werden, dass die Liquiditätskennziffern während 

der reinen Beobachtungsperiode u.E. inhaltlich nicht Gegenstand der Jahresabschlussprüfung sein dürfen. 

 

 

Zu Art. 1 Nr. 59 (§ 32 KWG) 

Siehe bereits die Anmerkungen zu Art. 1 Nr. 44 a) aa) zu § 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG-E 

 

 

Zu Art. 1 Nr. 60 (§ 33 KWG) 

Art. 87 CRD IV-E stellt nicht auf die zeitliche Verfügbarkeit sondern darauf ab, dass Geschäftsleiter ihrer 

Tätigkeit tatsächlich dauerhaft ausreichend Zeit widmen. Vor diesem Hintergrund wäre § 33 Abs. 1 Nr. 4a 

KWG-E falsch ausgerichtet bzw. sind die Regelungen zur generellen Erlaubniserteilung für die Umsetzung 

von Art. 87 CRD IV eher ungeeignet. Es sollte daher eine Formulierung entsprechend § 36 Abs. 3 S. 1 Nr. 

3 KWG-E verwendet werden Siehe i.Ü. bereits die Anmerkungen zu Art. 1 Nr. 44 a) aa) zu § 24 Abs. 1 Nr. 

1 KWG-E. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 64 (§ 36 KWG-E) 

§ 36 Abs. 3 Ziffer 6 sollte entsprechend den oben zu § 25d Abs. 3 Nr.  1 KWG-E gemachten Ausführungen 

wie folgt gefasst werden: „6. wenn sie Geschäftsleiter des Unternehmens ist und zugleich den Vorsitz im 

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan desselben Unternehmens ausübt.“  

 

Die Vorschrift des § 36 Abs. 3 Nr. 9 KWG-E sollte entsprechend unserem Petitum zu § 25d Abs. 3 Nr. 3 

angepasst werden. 

 

§ 36 Abs. 3 Satz 2 KWG-E sieht vor, dass bei Instituten, die einer besonderen Rechtsaufsicht unterliegen, 

eine Maßnahme nach Abs. 1 erst nach Anhörung der zuständigen Behörde für die Rechtsaufsicht über 

diese Institute erfolgt. Bei Sparkassen, die nach Landesrecht organisiert sind, tritt insoweit eine Normen-

kollision auf. Für Regelungen über die Zusammensetzung der Unternehmensorgane sind nach der Kompe-
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tenzordnung des Grundgesetzes die Länder zuständig. Eine bloße Anhörung der zuständigen Rechtsauf-

sichtsbehörde ist daher nicht ausreichend. Um möglichen Kompetenzkonflikten vorzubeugen und die 

Rechtssicherheit eines Abberufungsverlangens zu erhöhen, sollte daher als neuer § 36 Abs. 3 S. 2 KWG-E 

folgender Satz eingefügt werden: „Bei Instituten, die aufgrund ihrer Rechtsform einer speziellen Recht-

aufsicht unterliegen, erfolgt das Abberufungsverlangen im Einvernehmen mit der zuständigen Rechtsauf-

sichtsbehörde.“ 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 68 (§ 45 KWG-E) 

Die in § 45 KWG-E vorgesehenen Erweiterungen sind aus unserer Sicht zu umfangreich und sollen quasi 

für einen kaum noch eingrenzbaren Bereich weitere (Eigenkapital-)Anforderungen rechtfertigen. Kritisch 

zu sehen ist insbesondere die vorgesehene Erweiterung der Eingriffsvoraussetzungen um den unscharfen 

Tatbestand „andere Umstände“, der auch nicht durch Regelbeispiel konkretisiert werden soll. Hinzu tritt, 

dass mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie zur Festlegung eines Rahmens 

für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (COM [2012] 280 final/2) 

bereits sichergestellt werden soll, dass EU-weit die Aufsichts- bzw. Abwicklungsbehörden frühzeitig die 

Einleitung von Sanierungsschritte fordern und gegebenenfalls anordnen können sollen. Die diesbezügliche 

Befugnisse knüpft jedoch nur daran, dass die Anforderungen der CRD nicht erfüllt werden (vgl. Art. 23 

Abs. 1 des Richtlinienvorschlags). Auch vor diesem Hintergrund sollte die vorgeschlagene Erweiterung 

und der gewählte Zeitpunkt kritisch hinterfragt werden. 

 

Auch erscheint uns die Gesamtbetrachtung zu § 45 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5a KWG (variable Vergütung Ge-

schäftsleiter und Mitarbeiter) systematisch unpassend, da über die Geschäftsleitervergütung der Auf-

sichtsrat entscheidet, der aber offenbar nicht Adressat der vorliegenden Regelung ist. Schließlich spre-

chen wir uns dafür aus, die in § 45 Abs. 5 Sätze 5 bis 8 KWG-E vorgesehenen Erweiterungen der Anord-

nungsmöglichkeiten unter den Vorbehalt der arbeitsrechtlichen Zulässigkeit und Wirksamkeit zu stellen, 

da uns diese zumindest fraglich erscheint. Denn es ist insbesondere fraglich, ob diese Anordnungsmög-

lichkeiten, wie die Anordnung des Erlöschens bereits aufgrund privatautonomer Vereinbarung entstande-

ner Ansprüche, mit allgemeinen Grundsätzen des  Vertrags- und des Arbeitsrechts in Einklang gebracht 

werden können bzw. ob der hiermit verbundene Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Vertragsauto-

nomie sowie der Entzug von vermögenswerten Rechten der betroffenen Mitarbeiter zu gerechtfertigt wä-

re.  

 

Im Übrigen sprechen wir uns ausdrücklich gegen die – ebenso arbeitsrechtlich fragliche – entsprechende 

Anwendung der Anordnungsmöglichkeit nach § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG-E zulasten der Geschäftsleiter und 

Mitarbeiter des übergeordneten Unternehmens aus, wie sie in § 45 Abs. 3 KWG-E für Fälle der Nichterfül-

lung von Mindestanforderungen auf zusammengefasster Basis vorgesehen ist. § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG-E 

sowie § 45 Abs. 2 Nr. 6 KWG (in der schon geltenden Fassung) sind aus der Liste der entsprechen anzu-

wendenden Vorschriften auszunehmen. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 70 (§ 45b KWG-E) 

Die Umsetzbarkeit der Regelung in § 45 Abs. 2 Satz 2 KWG-E scheint fraglich. Dies gilt insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass für die Errichtung von Zweigniederlassungen in Drittstaaten typischerweise „origi-

näre“ Zulassungen der Drittstaatenaufsichtsbehörde erforderlich sind. Eine Durchführbarkeit einer BaFin-

Schließungsanordnung ist davon abhängig, ob und wie die Normierungen der Drittstaatenaufsichtsbehör-
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de einer solchen Anordnung nicht entgegenstehen. Vorstellbar ist, dass in den Drittstaaten bei einer 

Schließung und deren Abwicklung die Gläubigerinteressen zu berücksichtigen sein könnten.  

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 72 (§ 46 KWG-E) 

Durch die Einfügung des neuen § 46 Abs. 2 Satz 4 KWG-E soll die BaFin künftig auch die Erstattung von 

Zahlungen anordnen können, die entgegen eines nach § 46 Abs. 1 Nr. 6 KWG ausgesprochenen Verbots 

zur Annahme von Geldern vom notleidenden Institut entgegengenommen worden sind. Diese Vorschrift 

ist grundsätzlich sachgerecht. Sie ermächtigt die Bundesanstalt, solche Verfügungen von Gläubigern wie-

der rückgängig zu machen, die durch ihre Zahlung an das Institut ein zu diesem Zeitpunkt (i.d.R. unwis-

sentlich) unter Gläubigergleichbehandlungsgesichtspunkten nicht mehr zu rechtfertigendes Risiko einge-

gangen sind. Hier sollte erwogen werden, dieser aufsichtsbehördlichen Rückerstattungsanordnung auch 

im Fall der Anordnung von Sicherungsmaßnahmen im Insolvenzeröffnungsverfahren nach § 21 InsO so-

wie im eröffneten Insolvenzverfahren ebenfalls den Vorrang einzuräumen. 

 

Die geplante Vorschrift in § 46 Abs. Abs. 2 Satz 8 KWG-E ist grundsätzlich positiv zu sehen. Allerdings 

könnte erwogen werden, den Anwendungsvorrang auch auf das eröffnete Insolvenzverfahren auszudeh-

nen.  

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 82 (§ 48t KWG-E) 

Die vorgesehene Regelung des § 48t KWG-E beruht lediglich auf den Forderungen des Rates zur Einfüh-

rung eines Art. 443a CRR-E. Einerseits ist derzeit völlig unklar, ob sich der Rat mit dieser umstrittenen 

Reglung, die dem angestrebten „single rule book“ diametral entgegensteht, in den weiteren Verhandlun-

gen durchsetzen wird. Andererseits ist kein Grund ersichtlich, weshalb gerade in der Bundesrepublik das 

in Art. 443a CRR-E vorgesehene Wahlrecht ausgeübt wird. Darüber hinaus führt die Regelung in Abs. 5, 

nach der die Bundesanstalt jederzeit und ohne die in den Abs. 1 bis 3 aufgeführten Voraussetzungen be-

stimmte Risikogewichte erhöhen und die Großkreditobergrenzen absenken kann zu einer völligen Rechts-

unsicherheit bei den Instituten. Wir halten es daher für erforderlich, die Regelung des § 48t KWG-E zu-

nächst zurückzustellen und diesbezüglich sowohl des weiteren Gang der europäischen Gesetzgebung so-

wie die anschließenden Aktivitäten in den anderen EU-Mitgliedsstaaten abzuwarten. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 93 (§ 56 KWG-E) 

Nicht zwingend von der Richtlinie gefordert ist die Vereinheitlichung des Verschuldensmaßstabs. Hinsicht-

lich der unterschiedlichen Tragweiten der zu ahndenden Verstöße ist auch weiterhin eine Differenzierung 

zwischen Leichtfertigkeit und Fahrlässigkeit angemessen und geboten. Nur dies wäre auch mit Blick auf 

die möglichen höheren Geldbußen (vgl. z. B. § 56 Abs. 5 KWG-E), deren Anhebung wir explizit als unver-

hältnismäßig betrachten, überhaupt vertretbar. 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 95 (§ 60b KWG-E) 

Entgegen der Entwurfsbegründung wird mit § 60b KWG-E nicht Art. 68 der CRD IV-Richtlinie-E umge-

setzt. Eine öffentliche Bekanntgabe von Sanktionen hat hiernach nur bei Verstößen gegen die CRR oder 

nationale Regelungen zur Umsetzung der CRD IV zu erfolgen. Hier sollte eine 1:1 Umsetzung der Vorgabe 

erfolgen, da es bereits zweifelhaft ist, ob eine „name & shame"-Politik eine geeignete präventive bzw. 
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abschreckende Maßnahme darstellt, um von Verstößen gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen abzuhal-

ten.  

 

Nicht übersehen werden sollte, dass mit einer solchen Veröffentlichung auch ein weit überproportionaler 

Schaden beim (vermeintlichen) Täter oder am Kapitalmarkt eintreten kann. Wir halten die Einschränkung 

einer Veröffentlichung allein durch die Formulierung „unverhältnismäßig großen Schaden“ für ungeeignet.  

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 100 (§ 64h KWG-E) 

Der Wegfall des § 64 h Abs. 1 hätte zur Folge, dass Staatsanleihen aus der ehemaligen Zone A des 

Grundsatzes I, die nicht in derselben Währung refinanziert sind, in der die Staatsanleihe nominiert ist, ein 

Risikogewicht nach Rating des jeweiligen Landes erhalten. Neben einer möglicherweise erheblichen zu-

sätzlichen Eigenkapitalbelastung im Rahmen des Solvenzregimes für diese Forderungen, würde aufgrund 

der Verknüpfung des Großkreditregimes mit dem Solvenzregime eine 100 % Anrechnung auf die jeweili-

gen Großkreditgrenzen erfolgen.  

 

Investitionen in diese Papiere wurden unter der Voraussetzung eines neutralen aufsichtlichen Regelwer-

kes mit teilweise sehr langen Laufzeiten (bis zu 30 Jahren) getätigt. Aus diesem Grund ist die bisher in 

deutschem Recht verankerte Bestandsschutzregel sinnvoll und notwendig. Wir plädieren daher für eine 

Fortführung des § 64 h Abs. 1 KWG. 

 

Entgegen der Fassung des ersten Diskussionsentwurfes wurde die Übergangsvorschrift des § 64h Abs. 4 

KWG gestrichen, die den Instituten für die Zwecke der Ermittlung der zusammengefassten Eigenmittel-

ausstattung noch bis zum 31. Dezember 2013 die Anwendung des Aggregationsverfahrens gestattete. 

Dem Vernehmen nach soll die Übergangsfrist nunmehr im Wege einer separaten Verlautbarung einge-

räumt werden. Dies ist unbedingt sicherzustellen. Die Institute vertrauen bei ihrer Umstellung auf das 

Konzernabschlussverfahren auf die zugesicherte Übergangsregelung bis Ende 2013. Eine vorzeitige Um-

stellung wäre aufgrund hoher technischer und prozessualer Anforderungen nicht leistbar. Wir möchten Sie 

daher nachdrücklich bitten, den Instituten keine frühere Umstellung abzuverlangen und ihnen eine Über-

gangsregelung bis Ende 2013 einzuräumen, aus Gründen der Rechtssicherheit vorzugsweise im KWG.     

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 102 (§ 64o KWG-E) 

Der Vorschlag des Europäischen Parlaments (Karas-Bericht) sieht in Art. 471 Abs. 1a CRR-E vor, dass die 

auf nationaler Ebene bestehenden Großkreditregeln bis Ende 2015 weiter angewendet werden. Nach In-

krafttreten der CRR sollen die Institute alle erforderlichen organisatorischen und technischen Maßnahmen 

in Bezug auf Kredite, die vor dem 31.12.2012 gewährt wurden, ergreifen, um ab dem 1. Januar 2016 die 

in der CRR enthaltenen Regeln für Großkredite einzuhalten. Bis 31. Dezember 2015 sollen die Großkredit-

regelungen der Mitgliedsstaaten nach Maßgabe der vor Inkrafttreten der Verordnung anwendbaren Eigen-

kapitalvorschriften weiterhin Anwendung finden. Wir begrüßen den Vorschlag des Europäischen Parla-

ments und bitten um Unterstützung dieses Vorschlages im Trilog-Verfahren sowie um Aufnahme entspre-

chender Übergangsfristen im CRD IV-Umsetzungsgesetz. Dies gilt auch für den Fortbestand des § 19 Abs. 

2 Satz 7 und 8 KWG (s. dazu unsere Stellungnahme weiter oben zu § 19 Abs. 2 KWG). 

 

Der Regelungsgrund und die Rechtsgrundlage zu Abs. 1 ist uns unklar. Die Möglichkeit für einen „Waiver“ 

für die Liquiditätsanforderungen sollte schon zum 01.01.2013 bestehen. Nur so besteht die Möglichkeit, 
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Institute in der Beobachtungsphase von den Meldepflichten auf Einzelinstitutsebene zu befreien. Wir bit-

ten um Streichung des Abs. 1. 

 

Im Hinblick auf die Regelung in § 64o Abs. 4 KWG-E ist anzumerken, dass damit ein Vorziehen des Kapi-

talpuffers ermöglicht würde, obwohl nach Basel III bewusst vorgesehen war, diesen Kapitalpuffer zeitlich 

verzögert aufbauen zu müssen. Damit werden die hiesigen Kreditinstitute mit einem weiteren Risiko und 

Aufwand belastet, früher höheren Eigenkapitalanforderungen Rechnung tragen zu müssen. 

 

Wir begrüßen die Klarstellung zur Übergangsregelung zu den Kapitalabzügen in Abs. 5. Damit wird klar, in 

welcher Form die Umsetzung der Übergangsregelung aus Art. 458 der CRR national umgesetzt wird.  Der 

Anwendungsbereich ist an dieser Stelle jedoch auf Institutsgruppen beschränkt, die das Aggregationsver-

fahren gem. § 10 Abs. 4 KWG nutzten. Die Anwendung des Abs. 5 sollte auf die gesamte Übergangsrege-

lung gem. Artikel 458 der CRR ausgeweitet werden um hier Klarheit für alle Institute in Deutschland zu 

schaffen. 

 

Die Übergangsregelungen gem. § 64o Abs. 7 i. V. m. Abs. 6 für die kombinierte Kapitalpufferanforderun-

gen gem. § 10g KWG-E, insbesondere in Bezug auf das Zusammenwirken von § 10e KWG-E (Kapitalpuf-

fer für systemische Risiken) und § 10 f KWG-E (Kapitalpuffer für global systemrelevante Institute) sind 

unklar. Wenn gem. § 10f Abs. 3 KWG-E ein Kapitalpuffer für global systemrelevante Institute angesetzt 

wird, der höher als der Kapitalpuffer für systemische Risiken ist, so ist nur dieser Kapitalpuffer für sys-

temrelevante Institute zu berücksichtigen (auch bei den Anforderungen für den kombinierten Kapitalpuf-

fer gem. § 10g Abs. 1). § 64o Abs. 6 nimmt jedoch nur Bezug auf die § 10 c bis e KWG-E. Es ist nicht 

ersichtlich, warum für den Kapitalpuffer nach § 10f KWG-E keine Übergangsregelungen vorgesehen sind.  

Die Vorgaben des Baseler Ausschuss sehen bei den Kapitalzuschlägen eine phasenweise Einführung ab 

2016 (25% pro Jahr) analog zu denen des antizyklischen und Kapitalerhaltungspuffer vor. Dies wird mit 

dem aktuell vorliegenden Gesetzentwurf nicht klar geregelt. Zwar verweist § 64o Abs. 7 KWG-E auf den 

Abs. 6, daraus leiten sich jedoch zwei Probleme ab:  

  

(i) Die in Abs. 6 verwendeten Betragsangaben (z.B. 0,625% bis 1,25%) beziehen sich nur auf die Summe 

aus antizyklischem und Kapitalerhaltungspuffer (d.h. 0,25 x (2,5% + 0-2,5%) und berücksichtigen nicht 

den Kapitalpuffer für global systemrelevante Institute. 

  

(ii) Die Wechselwirkung mit dem systemischen Risikopuffer gem. § 10e KWG-E ist unklar. Für den Fall, 

dass für ein Institut auf internationaler Ebene ein Kapitalzuschlag für global systemrelevante Banken rele-

vant wäre, die nationale Aufsicht darüber hinaus einen systemischen Kapitalpuffer in mindestens gleicher 

Höhe fordert, würden die Regelungen gem. § 10e für den Kapitalpuffer für systemische Risiken wirken 

und kein Puffer gem. § 10f KWG-E. In diesem Fall, würden die Übergangsregelungen für den Zuschlag 

nach § 10e KWG-E nicht anwendbar. 

  

Um das Problem der Verknüpfung der beiden Puffer gem. § 10e und f KWG-E zu vermeiden und entspre-

chend den Baseler Vorgaben Übergangsregelungen auch für den Kapitalpuffer für global systemrelevante 

Institute nach § 10 f KWG-E vorzusehen, sollten entsprechende Übergangsfristen jeweils in einem separa-

ten Punkt c) aufgenommen werden. Durch klare Vorgaben für Übergangsregelungen für alle Kapitalpuffer, 

mit Ausnahme des systemischen Risikopuffers, wären damit auch die Ausführungen zu den Punkten b) 

zur kombinierten Kapital Pufferanforderungen überflüssig und sollte daher gestrichen werden. § 64 o Abs. 

6 KWG-E sollte wie folgt geändert werden:  
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1. Im Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 

a) ist der Kapitalerhaltungspuffer in hartem Kernkapital zu halten und beträgt 0,625 Prozent der 

gesamten risikogewichteten Forderungsbeträge des Instituts, berechnet gemäß Artikel 87 Absatz 

3 der Verordnung (EU) Nr. …/2012; 

 

b) beträgt der institutsspezifische antizyklische Kapitalpuffer 25 Prozent des nach § 10d vorzuhal-

tenden institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers, also höchstens 0,625 Prozent dieser 

Gesamtsumme, so dass der geforderte kombinierte Kapitalpuffer abzüglich des auf den Kapital-

puffer für systemische Risiken entfallenden Betrags zwischen 0,625 Prozent und 1,25 Prozent der 

gesamten risikogewichteten Forderungsbeträge der Institute liegt. 

 

c) beträgt der Kapitalpuffer für global systemrelevante Institute 25 Prozent des nach § 10f vorzu-

haltenden Kapitalpuffers für global systemrelevante Institute, also höchstens 0,875 Prozent dieser 

Gesamtsumme. 

 

2. Im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 

a) ist der Kapitalerhaltungspuffer in hartem Kernkapital zu halten und beträgt 1,25 Prozent der 

gesamten risikogewichteten Forderungsbeträge des Instituts, berechnet gemäß Artikel 87 Absatz 

3 der Verordnung (EU) Nr. …/2012;  

 

b) beträgt der institutsspezifische antizyklische Kapitalpuffer 50 Prozent des nach § 10d vorzuhal-

tenden institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers, also höchstens 1,25 Prozent dieser Ge-

samtsumme, so dass der geforderte kombinierte Kapitalpuffer abzüglich des auf den Kapitalpuffer 

für systemische Risiken entfallenden Betrags zwischen 1,25 Prozent und 2,50 Prozent der gesam-

ten risikogewichteten Forderungsbeträge der Institute liegt. 

 

c) beträgt der Kapitalpuffer für global systemrelevante Institute 50 Prozent des nach § 10f vorzu-

haltenden Kapitalpuffers für global systemrelevante Institute, also höchstens 1,75 Prozent dieser 

Gesamtsumme. 

 

 

3. Im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 

a) ist der Kapitalerhaltungspuffer in hartem Kernkapital zu halten und beträgt 1,875 Prozent der 

gesamten risikogewichteten Forderungsbeträge des Instituts, berechnet gemäß Artikel 87 Absatz 

3 der Verordnung (EU) Nr. …/2012; 

 

b) beträgt der institutsspezifische antizyklische Kapitalpuffer 75 Prozent des nach § 10d vorzuhal-

tenden institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers, also höchstens 1,875 Prozent dieser 

Gesamtsumme, so dass der geforderte kombinierte Kapitalpuffer abzüglich des auf den Kapital-

puffer für systemische Risiken entfallenden Betrags zwischen 1,875 Prozent und 3,750 Prozent 

der gesamten risikogewichteten Forderungsbeträge des betreffenden Instituts liegt. 

 

c) beträgt der Kapitalpuffer für global systemrelevante Institute 75 Prozent des nach § 10f vorzu-

haltenden Kapitalpuffers für global systemrelevante Institute, also höchstens 2,625 Prozent dieser 

Gesamtsumme. 
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Durch diese saubere Regelung der Übergangsfristen für alle drei Puffer (Kapitalerhaltungs-, systemischer 

und Puffer für globalsystemrelevante Institute) würde aus unserer Sicht § 64 o Abs. 7 redundant sein und 

könnte demzufolge entfallen.  

 

Eine Absenkung der Meldegrenze nach § 14 KWG-E führt zu einem signifikanten Anstieg neuer Meldefälle. 

Durch eine wie durch § 64o Abs. 8 KWG-E vorgesehene stufenweise Absenkung wird zwar der enorme 

initiale Aufwand über einen Zeitraum von neun Monaten gestreckt. Allerdings wird hierbei außer Acht 

gelassen, dass durch die Absenkung der Meldegrenze auch zukünftig massive Belastungen für die Kredit-

wirtschaft entstehen. Einerseits werden tendenziell weitaus mehr Kreditnehmer zur Anzeige gebracht. 

Andererseits steigt der Aufwand für Überprüfung und Bearbeitung von Nachfragen der Bundesbank für 

bestehende Kreditnehmer stark an. Wir sprechen uns daher wie in den Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 32 

(§ 14 KWG-E) bereits aufgeführt ausdrücklich für eine Beibehaltung der Meldegrenze von 1,5 Mio. Euro 

aus. Zudem sollten alle derzeit in § 20 Abs.6 KWG enthaltenen Tatbestände in die Übergangsregelung des 

§ 64o Abs. 8 Nr. einbezogen werden. 

 

Sollte jedoch an einer Absenkung der Meldegrenze festgehalten werden, so erachten wir eine Umsetzung 

dieses rein national forcierten Vorhabens bereits 2013 für zu kurzfristig. Eine Absenkung sollte nicht vor 

dem 1. Januar 2014 vollzogen werden. 

 

Letztlich fehlt es an einer angemessenen Übergangsfrist für die Einrichtung der nach § 25d Abs. 7 ff. 

KWG-E nötigen Ausschüsse. Unabhängig davon, welche Umsetzungsfrist die finale Fassung des Art. 151 

CRD IV-E enthalten wird, erscheint es aus rechtstaatlichen Gründen geboten, anzuerkennen, dass die 

üblichen Abläufe in den Instituten bzw. deren Aufsichtsgremien einige Monate Zeit fordern, um neue Aus-

schüsse zu installieren und letztlich personell zu besetzen. Auch in diesem Zusammenhang wirkt sich 

verschärfend aus, dass bis heute weder die CRD IV noch die CRR I finalisiert sind und der weitere Fort-

gang nicht abzusehen ist. 

 

 

Zu Artikel 1 Nrn. 2q, 41, 42, 43 (Refinanzierungsregister)  

Wir begrüßen die vorgeschlagenen Regelungen zur Verbesserung der Nutzung des Refinanzierungsregis-

ters. Das Refinanzierungsregister hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2005 als zuverlässiges Instru-

ment zur Erleichterung der Finanzierung und Refinanzierung für die deutsche Wirtschaft bewährt. Die 

Vorschläge passen seine Anwendbarkeit wichtigen Praxiserfordernissen an. Die Aufnahme von Versiche-

rungsunternehmen in den Kreis der Übertragungsberechtigten führt zu verbesserten Refinanzierungsmög-

lichkeiten für Kreditinstitute und erleichtert das Kapitalanlagegeschäft der Versicherungsunternehmen. 

Die Anwendbarkeit des Refinanzierungsregisters auf die Konstellation der anfänglichen offenen Konsortial-

finanzierung schafft Rechtsklarheit. Das Einsichtsrecht des Übertragungsberechtigten in das Refinanzie-

rungsregister schließlich trägt einem berechtigten praktischen Bedürfnis Rechnung.  

 

Im Einzelnen möchten wir darauf hinweisen, dass durch die Neuformulierung des § 22d Abs. 5 KWG (Nr. 

43b) die bisherigen Sätze 3 und 4 ersatzlos entfallen, ohne dass dies näher begründet wird. Die Kennt-

lichmachung von Korrekturen nach dem bisherigen Satz 3 ist erforderlich, um insbesondere den Übertra-

gungsberechtigten die Möglichkeit zu geben zu erkennen, ob tatsächlich nur eine fehlerhafte Eingabe kor-

rigiert worden ist. Nach dem bisherigen Satz 4 entfaltet eine nochmalige Eintragung ohne Löschung der 

früheren Eintragung keine Rechtswirkungen. Damit wird das Konkurrenzverhältnis mehrerer sich wider-

sprechender Eintragungen zu Gunsten der früheren Eintragung gelöst und damit die Interessen des zuerst 

eingetragenen Übertragungsberechtigten und seiner Gläubiger berücksichtigt (s. BT-Drs. 15/5852, S. 21). 
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Da die Regelungen der Funktionsfähigkeit des Refinanzierungsregisters nach wie vor dienen, regen wir 

an, diese beizubehalten. 

 

Weiterhin regen wir an, dass in § 1 Abs. 24 KWG die Wörter "zum Zwecke der eigenen Refinanzierung 

oder der Refinanzierung des Übertragungsberechtigten" direkt vor das Wort „veräußern“ gezogen werden. 

So wird klargestellt, dass sich die Wörter "zum Zwecke der eigenen Refinanzierung oder der Refinanzie-

rung des Übertragungsberechtigten" nur auf das Wort „veräußern“ beziehen und nicht auch auf die im 

Gesetzesentwurf neu vorgesehenen Wörter „oder diese treuhänderisch für die genannten Unternehmen 

verwalten“. Wie bereits in der Gesetzesbegründung zu § 22a Abs. 1a KWG dargelegt, kann bei der an-

fänglich offenen Konsortialfinanzierung der Refinanzierungszweck nur in einem weiten Sinne verstanden 

werden. Der Nachweis des Vorliegens dieser Voraussetzung im Einzelfall könnte daher schwierig sein. 

Durch die Umstellung würde hier eine höhere Rechtssicherheit geschaffen.  

 

 

Zu Artikel 2 

Wir begrüßen die Vorschläge zur Änderung des Pfandbriefgesetzes und unterstützen diese. Nach unserer 

Einschätzung kann insbesondere durch die Erweiterung der Transparenzvorschriften die Akzeptanz des 

Pfandbriefes bei den Investoren weiter gestärkt werden. Mit den geplanten Neuerungen haben die zu 

veröffentlichenden Informationen ein hohes Niveau erreicht, das Investoren in die Lage versetzt, sich ein 

umfassendes Bild über die Deckungsmassen und ausstehenden Pfandbriefe zu machen. Grundsätzlich 

sollten sich die gesetzlichen Transparenzvorschriften auf solche Informationen fokussieren, die einer brei-

ten Investorenschicht einen großen Mehrwert liefern. Partikularinteressen einzelner Anleger(-gruppen) 

sollten hingegen dem bilateralen Dialog zwischen Emittent und Investor überlassen werden. Dem trägt 

der Gesetzesentwurf in angemessener Weise Rechnung. Abgesehen von diesen generellen Anmerkungen 

möchten wir darauf hinweisen, dass die Formulierungen in Artikel 2 Nr. 14 b) dd) und c) bb) nicht korrekt 

sind. In beiden Fällen müssten die Wörter „der leistungsgestörten“ gestrichen werden.  

 

Zudem regen wir an, die Übergangsvorschrift des § 53 (Nr. 23) auch auf § 28 Abs. 2 PfandBG zu bezie-

hen, da auch die Änderungen dieser Vorschrift Anpassungen der IT-Programme erfordern, für die ausrei-

chend Zeit zur Verfügung stehen muss. Außerdem sollte sichergestellt sein, dass die Verpflichtung zur 

Meldung der Vorjahreswerte nach § 28 Abs. 5 PfandBG erst ein Jahr nach Inkraftreten auf die neu einge-

führten Meldepflichten anzuwenden ist. Andernfalls müssten Daten für zurückliegende Zeiträume mit un-

verhältnismäßigem Aufwand rekonstruiert werden. Es sollte also geregelt werden, dass  § 28 Abs. 1 und 2 

dieses Gesetzes in der ab dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung erstmals auf das am 1. April 2013 be-

ginnende Quartal, bei der Anwendung des Absatzes 5 auf das am 1. April 2014 beginnende Quartal anzu-

wenden sind. 

 

 

Zu Artikel 5 Abs. 3, 4 (Änderungen im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und im Wertpapier-

prospektgesetz (WpPG)) 

 

Gemäß Art. 5 Abs. 3 Nr. 1 soll in § 2 Absatz 2b WpHG lediglich das Wort "Einlagenkreditinstitut" durch 

das Wort "CRR-Kreditinstitut" ersetzt und somit auf die neue europäische Verordnung verwiesen werden. 

Aus diesem Grund müsste u.E. jedoch auch der weitere Verweis auf das KWG gestrichen werden. Die 

korrekte Streichung müsste folgende Passage einschließen: "Einlagenkreditinstitut im Sinne des § 1 Ab-

satz 3d Satz 1 Kreditwesengesetz, dem eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Kreditwesengesetz erteilt wor-

den ist". 
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Art. 5 Abs. 4 Nr. 2 sieht für § 2 Nummer 8 WpPG ebenfalls die Änderung des Wortes "Einlagenkreditinsti-

tut" durch das Wort "CRR-Kreditinstitut" vor. § 2 Nummer 8 WpPG definiert Einlagenkreditinstitute als 

"Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3d Satz 1 Kreditwesengesetz". Auch hier sollte eine entsprechend 

längere Streichung vorgenommen werden, so dass die genannte Passage vollständig wegfällt. 

 

Bei Gelegenheit der Gesetzesänderung regen wir an, folgende nicht im Gesetzentwurf aufgeführte Punkte 

zu berücksichtigen: 

 

 

Zu § 1 Abs. 31 KWG-E 

Der aktuelle Entwurf der CRR definiert den Begriff zentraler Kontrahent (synonym „zentrale Gegenpartei“ 

je nach endgültiger Übersetzung der CRR-Norm) unter Referenz auf EMIR. Das KWG sollte daher im Rah-

men der CRD IV-Umsetzung in § 1 Absatz 31 KWG-E ebenfalls auf die Definition in der CRR verweisen 

bzw. in der Kurzform den Inhalt aus Artikel 2 Nummer 1 EMIR verwenden. Da eine Erlaubnis nach EMIR 

zum Zeitpunkt des geplanten Inkrafttreten des CRD IV-Umsetzungsgesetzes noch nicht vorliegen wird, 

plädieren wir hier für die inhaltliche Wiedergabe der Definition und die durchgängige Verwendung des 

Begriffs „zentrale Gegenpartei“ im KWG (unter anderem auch in § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 12 KWG-E und in 

§ 64o Absatz 12 KWG-E). Im Kontext des EMIR-Ausführungsgesetzes wird es dann hier weitere Änderun-

gen geben. Wir schlagen daher im Rahmen der CRD-IV Umsetzung folgenden neuen Text für § 1 Absatz 

31 KWG-E vor: 

 

(31) Eine zentrale Gegenpartei ist eine juristische Person, die zwischen die Gegenpar-teien der auf einem 

oder mehreren Märkten gehandelten Kontrakte tritt und somit als Käufer für jeden Verkäufer bzw. als 

Verkäufer für jeden Käufer fungiert […]. 

 

 

Zu § 3 Nr. 3 KWG-E 

Die CRD Beschränkungen aus Artikel 3 CRD-E sind im Wesentlichen in den Regelungen des § 3 KWG ab-

gebildet. Die Regelungen des § 3 KWG gehen jedoch in Teilen über die Beschränkungen der CRD hinaus. 

Während die historisch gewachsenen Beschränkungen des § 3 KWG grundsätzlich akzeptabel sind, gilt 

dies für den Wortlaut der Nr. 3 im Zeitalter des elektronischen und bargeldlosen Zahlungsverkehrs nicht 

uneingeschränkt. Das in § 3 Nummer 3 KWG implizite Gebot, beim Betreiben von Einlagen- oder Kredit-

geschäft zwingend Barverfügungen möglich zu machen erscheint uns weit hergeholt. Direktbanken kön-

nen dies z.B. durch die Möglichkeit einräumen, ihren Kunden die (kostenlose) Barverfügung an Geldau-

tomaten anderer Institute zu ermöglichen. Bei Instituten, die ausschließlich im Interbanken-Geschäft oder 

aber im Geschäft mit institutionellen Investoren operieren, spielt Bargeld überhaupt keine Rolle, auch 

keine untergeordnete. Das Verbot basiert auf dem Gesetz gegen den Missbrauch des bargeldlosen Zah-

lungsverkehrs, welches aus dem Jahre 1934 stammt und in Anbetracht des bargeldlosen Geldverkehrs im 

21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß zu sein scheint. Wir schlagen vor § 3 Nr. 3 KWG wie folgt zu modi-

fizieren: 

 

„3. der Betrieb des Kreditgeschäftes oder des Einlagengeschäftes, wenn es durch Vereinbarung oder ge-

schäftliche Gepflogenheit ausgeschlossen oder erheblich erschwert ist, über den Kreditbetrag oder die 

Einlagen durch Barabhebung zu verfügen. Sofern Kredite oder Einlagen nicht auf Konten einge-

räumt oder unterhalten werden, die dem allgemeinen Geschäftsverkehr dienen oder es sich um 
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Spareinlagen handelt, steht die Möglichkeit zu einem bargeldlosen Transfer auf ein Konto bei 

einem anderen Kreditinstitut der Barabhebung gleich.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für Die Deutsche Kreditwirtschaft  

Bundesverband der Deutschen  

Volksbanken und Raiffeisenbanken 

 

 

 i.V. 

Gerhard Hofmann Thorsten Reinicke 


